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so Jahre Priester, .
25 Jahre Fiirstbischvf von Brei-lau!

Der hochverehrte Hochwürdigste Oberhirt unserer Diozese, der am 26. Juli d. J. sein
75. Lebensjahr und am 25. August das 50. Jahr seines Priestertums vollendete,

Seine Cminenz Gevrg Kardinal Kvpp,
feiert in den nächsten Tagen das 25 jährige Jubiläum seiner Jnthronisation als Fürstbischof von
Breslau. Die mehr als t900 Priester der Diozese werden mit den drei Millionen katho-
liscl7er 8Laien, die dem Riesenbistuni angehören, am Jubiläumstage sich vereinen im innigen
Dankgebete gegen Gott, den Herrn, dasz er ihnen einen Bischof gegeben, der, ausgerüstet mit
einer beispiellosen Arbeitskraft, durch fünf icustra seinem Bistum auf kirchlichem, sozialem und
caritativem Gebiete eine Fülle von Wohltaten vermittelt hat, die noch durch lange Jahrzehnte
in ihrer Fortdauer und ihren segensreichen Folgen das Andenken an den hochherzigen Bischof

G in den dankbaren Herzen der Di6zesanen wacherhalten werden. Hunderte von Gotteshäusern,
G von kirchlichen und caritativen Anstalten und Wohltätigkeitseinrichtungen künden des edlen
N Spenders schöpferisches Wirken. sum 10quuutur. Was er insbesondere getan zur Heranbildung

eines glaubenstreuen, mit dem Rüstzeug der Wissenschaft und Frömmigkeit ausgestatteten .lsilerus
wird unvergessen bleiben in der Geschichte der Diözese Breslau. Jn wie zahlreichen Gemeinden,
die vor 25 Jahren noch eines eigenen Gotteshaufes und Seelsorgers entbehrten, ruft heute das
,,ewige Licht« in der neu erbauten Pfarrkirche Priester und Volk vor den Tabernakel zum innigen
Gebete für den, der ihnen diese unschc�itzbare Wohltat oft unter Uberwindung groszer Schwierig-
keiten und mit vielen persönlichen Opfern vermittelt hat. Wie viele segensreich wirkenden Ver-
eine schauen heut dankerfüllten Herzens zu ihrem Bischof empor, dessen tatkrc·iftiger Anregung.
Hilfe und Forderung sie ihre Gründung, ihr Gedeihen und Blühen verdanken. Und wer kennt
sie endlich � all&#39; die Tausende � die am Jubiläumstage in der Tiefe ihres Herzens innig für
Denjenigen beten werden, der in Stille und Verborgenheit an ihnen die leiblichen und geistlichen
Werke der Barmherzigkeit geübt.

Sie alle werden ihr Wünschen und Flehen für ihren geliebten Øberhirten vereinigen in dem
Gebete, dasz Gott der Herr an dem hohen Jubilar erfüllen möge die Verheiszung des 90. Psalmes:

,,cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum et gl0rificabo eum. Lougituciine (lierum 1·ep1ebo
eum et osteuclam illi salutare meum«, und jenes andere Wort des Herrn:

BGB

K M , V

,,Ego merces tun magt1a nimis««.
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Die Verwendung des Alten Teftaments in der Predigt.

Von Universitätsprofessor Dr. J. Nikel.
(Fortsctznng.)

B. Die verschiedenen Arten des Schriftsinnes.
Das A. T. soll vom christlichen Prediger ,,im Lichte

der Erfüllung« gedeutet und verwendet werden. Dieser
fundamentale Satz setzt voraus, daß das A. T. zum Neuen
in engster Beziehung steht. Die Klarstellung dieser Be-
ziehung erfordert aber ein hinreichendes Verständnis der
hermeneutischen Regeln. Der .Honiilet, der Gottes Wort
verkündigen, d. h. die hl. Schrift den Gläubigen erklären
soll, muß die wichtigsten Grundsätze der Hermeneutik kennen.
Es ist nun hier nicht der Ort, eine vollständige Hernie-
neutik darzubieteu. Nachdem aber in den obigen Dar-
legungen gelegentlich die verschiedeuen Arten des
Schriftsinnes erwähnt worden sind, soll hier das wich-
tigste über diese Materie mitgeteilt werden.

Christus nnd die Apostel trugen bei der Verwendung
des A. T. einen zweifachen Sinn vor, den buchstäblichen
nnd den typischen. Später nahm man, in Aulehung an
Philo und Origenes, einen dreifacheu Schriftsinn an: den
Literalsinn (oder historischen Sinn), den allegorischen
Sinn (sensus spi1-itua1is genannt) nnd den moralischen
(tropischen, tropo«logischen) Sinn. Unter dem Literalsinn
verstand man den vom Schriftsteller zunächst intendierten
Sinn, der sich aus den Worten unter Anwendung der
grammatischen m1d logischen Regeln ergibt. A-llegorie
ist im allgemeinen die Einkleidnng eines Gedankens in
bildlicher Form, auch in der Form einer Erzählung zu
verstehen. Im engeren Sinne verstand man unter alle-
gorischer Auslegung des A. T. jene, welche in Personen
oder Sachen oder Ereignissen Hinweise auf nentestament-
liche Personen, Ideen oder Ereignisse erblicken. Hielt
man am geschichtlichen Charakter der betreffenden Person
oder Sache oder Tatsache fest, so nannte man letztere
Typen. Der sensns m01·a1is oder tr0pol0gicns ist
an sich kein vom Literalsinn trennbarer Schriftsinn, sondern
nur die Anwendung des Literalsinnes auf das sittliche
Leben.

Das Mittelalter distinguierte noch weiter, indem
es von der a1lego1·i-J. die anag0gia abzweigte. Es ent-
stand so ein vierfacher Schriftsinn, für welchen folgender
Memorialvers gebildet wurde:

l«ite1«a g·esta (10cet, qni(1 credas, a11eg0rin;
M0ralis, qui(1 eigne, qn0 ten(1as, anag0giu.

D. h.: der Buchstabe (der Literalsinn) belehrt uns über
den geschichtlichen Vorgang; die Allegorie handelt vom
Glauben, der moralische Sinn von den Sitten, der ana-
gogische von unserem letzten Ziele, dem Leben im Jenseits.
Unter 1itera verstand man den grammatisch-historischen
Sinn, unter a1leg01·ia die Beziehung einer Person oder
Sache oder einer Tatsache oder eines Ausspruches auf

Christus nnd das messianische Reich; unter sensus moralis-
verstand man die Folgerungen, die sich aus einem Schrift-
text für das sittliche Leben ergeben, unter anagogia die
Beziehung auf die triun1phierende Kirche im Jenseits.
Diese Vierteilung ist insofern berechtigt, als die heilige
Schrift historische, den Glauben, die Sitten und das
ienseitige Leben betreffende Wahrheiten enthält. Aber die
Nebeneinanderstellung dieser vier Arten des Schriftsinnes
ist deswegen bedenklich, weil der moralische Sinn kein
eigener Schriftsinn ist, sondern nur der Inbegriff der
moralischen Folgerungen, die sich aus dem Literalsinn
ergeben; der anagogische Sinn ist nichts als eine Abart
des typischen Sinnes, er ist im wesentlichen die auf der
Analogie begründete Anwendung des Literalsinnes auf
das jenseitige Leben. Am schwierigsten, aber anch am
notwendigsten ist die klare Vestinnuung und Unterscheidung
der Begriffe Allegorie nnd Typus. Auf eine genauere
Definition dieser zwei Ausdrücke kann hier nicht ein-
gegangen werden; es sei nur festgestellt, daß Allegorie ein
weiterer Begriff ist, während unter Typus nur weis-
sagende Geschichte, die Präfiguration messianischer Per-
sonen oder Heilsgüter durch alttestan1entliche zu verstehen ist.

Hinsichtlich der verschiedenen Arten des Schriftsinnes
sind folgende Grundsätze jetzt allgemein anerkannt:

a) Iede Schriftstelle hat einen Literalsinn, d. h. einen
vom Schriftsteller zunächst intendierten Sinn. Der
Literalsinn kann, wie es beim Hohenliede der Fall ist,
dnrch eine Art bildlicher Rede verhüllt sein. Der eigent-
liche Literalsinn als der vom biblischen Schriftsteller be-
absichtigte ist im Hohenliede die Beziehung Gottes zu
Israel; nur ist dieser Sinn in allegorische Form gekleidet.
Wenn manche Kirchenväter den Literalsinn des Hohen-
liedes leugnen, so wollen sie damit sagen, daß das Buch
nicht wörtlich aufzufassen ist und daß der Literalsinn in
verhüllter Form dargeboten wird.

b) Iede Schriftstelle hat nur einen Literalsinn. Eine
Mehrdeutigkeit der Worte würde die Konzeption eines
einheitlicl)en Gedankens beim Lesen verhindern. Das Ver-
ständnis der hl. Schrift wäre dann auch dem Irrtum nnd
der Willkür preisgegeben. Sprechen die Kirchenväter von
einem mehrfachen Schriftsinn oder gar einem mehrfachen
Literalsinn, so können sie damit nur meinen, daß ans
demselben Texte mehrfache Folgerungen gezogen werden
können oder daß dieser Text zu verschiedenen Dingen in
Beziehung gesetzt werden kann.

e) Die Providenz hat es gefügt, daß verschiedene
Personen, Einrichtungeu oder Tatsachen des A. T. eine
iiberraschende Ähnlichkeit mit entsprechenden Personen, Ein-
richtungen oder Ereignissen des N. T. haben. Man kann
annehmen, daß Gott diese Parallelen geschaffen und ver-
anlaßt habe, um den Christen das Verständnis des den
Alten und Neuen Bund umfassenden Heilsplanes zu er-
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leichtern. Indem wir diese alttestamentlichen Personen,
Sachen und Ereignisse des A. T. als von Gott gewollte
Parallelen zum Neuen Bunde auffassen, deuten wir dieselben
typisch-

(1) Die typische Deutung hat ihre Basis im N. T.,
da Christus und die Apostel diese Deutung angewendet
haben. Daher ist die Berechtigung der Typik im Prinzip
anzuerkennen. Wie steht es aber mit der typischen Deutung
im einzelnen? Es wird darüber gestritten, ob die typische
Deutung nur bei solchen Stellen angewendet werden darf,
die im N. T. selbst typisch aufgefaßt werden, oder ob auch
bei anderen Stellen die typische Deutung erlaubt ist. Man
kann sagen: Die typische« Deutung anderer als der im
N. T. selbst als typisch anerkanu.ter Personen, Sachen,
Ereignisse und Worte des A. T. beruht auf einer im
christlichen Altertum allgemein geübten und als berechtigt
anerkannten Praxis. Nachdem einmal die vorbildliche
Bedeutung der alttestameutlichen Heilsgeschichte zugegeben
ist, kann es der theologischen Wissenschaft nicht verwehrt
werden, zwischen alttestamentlichen und neutestamentlichen
Personen, Ereignisse und Worte auf solche Parallelen zu
ziehen, von denen wir im N. T. nichts finden. Die typische
Deutung hat in jedem einzelnen Falle eine um so größere
Berechtigung, je zahlreicher und deutlicher die Ähnlichkeits-
beziehungen sind und je weniger dieselben auf rein natiirliche
Ursachen oder auf den Zufall znriickgeführt werden können.
Die kirchliche Überlieferung spielt hierbei eine große Rolle.
Bestinnnte Prinzipien, mittels welcher sich eine scharfe
Grenze zwischen erlaubter und unerlaubter Typik ziehen
läßt, gibt es nicht. Typische Dentungeu, welche auf Aus-
sprüchen Christi und der Apostel beruhen, verbiirgen die
Gewißheit, daß die betreffende Person, Einrichtung oder
Tatsache des A. T. von der Providenz als·�Borbild beab-
sichtigt ist. Wo die typische Deutung lediglich auf einer
mehr oder allgemeinen traditioneller! Auslegung beruht,
dort liegt diese Gewißheit nicht vor.

Deutungen biblischer Erzählungen, bei welchen der ge-
schichtliche Charakter der letzteren geleugnet wird, nennt man
heute allegorische. Eine solche allegorischeAuffassung liegt
z. B. vor, wenn Anton Scholz hinsichtlich des biblischen
Hexae:merons (allerdings nur in hypothetischer Form) fol-
gende Thesen aufgestellt: »Der biblische Schöpfungsbericht
beschreibt die Erschaffnug des gottähnlicheu Menschen und
der Geister, der übernatiirlichen Welt, in sechsfacher wesent-
lich identischer Gestalt, wonach in Wirklichkeit nur ein
Schöpfnngstag gemeint ist, dem ein Ruhetag, die Ewigkeit,
folgt. Der Hagiograph hat die Idee von der n1essianischen
Zeit, wie sie in den Propheten vorliegt, an den Anfang
hinaufgetrageu und der ersten Schöpfung beigelegt.«I)
Der Verfasser legt in seinen auf diese Worte folgenden

I) Tüb. theolog. Qnartalschrift l907, 2. Heft, S. 170 f.

Darlegungen Gen. 1�3 so aus, als ob hier nicht von
der Erschaffung der Welt, sondern von der Leitung und
Heiligung des Menschen im messianischen Reiche die Rede
sei. Eine allegorische Auslegung ist es z. B. ferner, wenn
man sagt, daß unter den Cherubim mit dem flammenden
Schwerte (Gen. Z, 24) das Gewissen zu verstehen sei.
Eine typische Deutung des biblischen Flutberichts liegt
vor, wenn man an dem geschichtlichen Charakter der
biblischen Erzählung festhält, aber in der Arche ein Vor-
bild der Kirche erblickt. Juden Einzelheiten der Deutung
kann die Typik natiirlich verschiedene Wege wandeln; es
gibt Exegeten und Homileten, die jeden kleinsten Zug einer
biblischen Erzählung typisch anffassen zu müssen glauben.
Ein Beispiel einer ansschweifenden typischen Deutung ist
folgende Auslegung der Fluterzählnug: In der Arche
waren reine und unreine Tiere; ebenso sind in der
Kirche Tugendhafte und Sünder. Die Arche wird ge-
macht von glattem, gehobeltem Tanneuholz; damit. ist
bezeichnet die höchste Tugend der Christenheit, die darin
besteht, daß sie ,,sanftmütig, gelinde« ist. Sie soll aus-
wendig und inwendig verpicht sein; das ist beides: Liebe
und Geduld. Die Tür der Arche ist das Wort, durch
das man in die christliche Gemeinde kommt. Die Fenster
in der Arche bedeuten die Erkenntnis. Die Unterabteilungen
sind die mancherlei Gaben der Christenheit. »Die Raben,
die Noah ansschickt, sind die Banchdiener und Freßlinge,
die darin genug haben, daß sie ihren Wanst füllen; die
Tauben aber bedeuten diejenigen, die einfältig dahergehen
in Gottes Wort«. Das Olblatt ist das lantere Evangelium
im Munde der reinen Prediger. Anch Noahs Trunkenheit
hat ihre ,,heimliche« Deutung. »Wie Noah den Weinberg
pflanzt und von dem Weine trinkt, davon trunken wird
und einschläft und entblößt in der Hütte liegt, von dem
einen Sohne verspottet, von dem anderen zugedeckt wird,
so ist es auch Christo ergangen. Er baute einen Wein-
berg; das war das jüdische Volk; davon trank er, das
ist, er mußte von den Juden leiden und am Kreuze
hängen; da machte ihn die große Liebe trunken, daß er
starb«. Die Blöße Noahs ist das Leiden Christi und der
Seinen usw. I)

Solche typische Deutungen lassen fiel) noch ertragen,
da sie auf ernst zu nehmenden Paralleleu beruhen. Aber
was soll man dazu sagen, daß Gottfr. David Krum-
macher in seinem Buche ,,Wandernngen J-sraels durch
die Wüste nach Kanaan« die geographischen Eigennamen
des Stationeu-Verzeichnisses typisch deutet, um die innere
Führung der Glänbigen danach zu beschreiben? Anch in
der Deutung von allerlei Einzelheiten des alttestamentlichen
Kultus ist man vielfach zu weit gegangen, wie folgende

I) Vgl. Kohlrausch, Vacletneonn1 h0milericum. Neue Folge,
S. l4.
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Beispiele beweisen. Der Künstler der Bundeslade heißt
im A. T. Bezaleel; man deutete diesen Namen: »Gott im
Schatten« und sah darin einen Hinweis darauf, daß alles
an der Lade auf Christum hindeute; Gold nnd Holz an
der Lade sollte auf die Doppelnatnr Christi hinweisen;
der Deckel der Bundeslade sei, wie man sagte, ein Typus
Christi, welcher ein Deckel für unsere Sünden geworden
sei; die vier Ringe an der Bundeslade, durch welche die
Tragstangen gesteckt wurden, sollten angeblich darauf hin-
weisen, daß das Evangelium Christi in alle vier Enden
der Welt würde getragen werden; das im Mörser zerriebene
Manna sollte Christum bedeuten, der im Leiden zerrieben
worden sei.

Das Übermaß der typologischen Erklärung brachte
insofern einen Un1schlag ins Gegenteil hervor, als man
seit dem 18. Jahrhundert anfing, die typische Deutung
der mosaischen Gesetz-e zu ignorieren und nach dem rein
natürlichen Ursprung der mosaischen Gesetze, nach ihrem
Zusammenhange mit den Sitten und Gebräuchen anderer
orientalischer Völker zu forschen. Jm Jahre 1685 wies
zuerst Spencer in seinem Buche De 1egibus Hebt·-reo1·um
1·itua1ii)us earumque 1«ati0nibus auf den Zusammenhang
mancher alttestamentlicher Bestimmungen mit den religiösen
Gebränchen anderer Völker hin und führte damit die
religionsgefchichtliche Behandlung der biblischeu Archäologie
(an Stelle der heilsgefchichtlichen) ein. Der Rationalismns
des 18. Jahrhunderts und die sog. kritische Behandlung
der heiligen Geschichte räumte mit der Typik so gründlich
auf, daß leider auch das Wertvolle und Berechtigte mit
entfernt wurde. Heute wird die typische Deutung der alt-
testan1entlichen Offenbarnngsgeschichte und des israelitischen
Kultus fast nur noch in Katechese und Predigt gepflegt.
Die letzten zwei hervorragenderen Werke, die nicht der
homiletifch-katechetifchen Literatur angehören und doch die
typische Bedeutung des altteftamentlichen Kultus berück-
sichtigen, find: Bähr, Symbolik des mosaischen Kultus,
l. Bd., 2. Aufl., Heidelberg 1874, und P. Scholz, Die
heiligen Altertümer des Volkes Jsrael, Regensburg 1868.

Als Personaltypeu des Messias können nach den
Prinzipien einer gesunden Hermeneutik, welche außer den
in Betracht kommenden sachlichen Momenten anch die
christliche 1"lberlieferung beriicksichtigt, gelten: Adam, Abel,
Noah, Melchisedek, Jsaak, Joses, Moses, Josua, David,
Salomo, Elias, Jonas; als Realtypen: der Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen, die Arche, die Be-
schneidung, die Jakobsleiter, das Osterlamm, der Durch-
gnug durch das rote Meer, das Holz, welches Moses auf
Gottes Befehl in das bittere Wasser warf, um das Wasser
süß zu machen, das Manna, das aus dem Felsen ge-
schlagene Wasser, die blutigen und unblntigen Opfer des
Alten Bundes, die eherue Schlange; vielfach wird auch
die Erzählung von dem wunderbaren Tau, der auf

Gideons Fell fiel, auf typische Weise gedeutet; der Tau
soll ein Vorbild Christi sein, der vom Himmel in den
Schoß der reinsten Jungfrau herabgekommen iftI).

Die Verschiedenheit des Schriftsinnes hat ihre besondere
Bedeutung bei den messianischen Weissagungen, da
deren apologetischer Wert und ihre Beweiskraft von der
Art ihrer Auffassung abhängt. Ähnlich wie bei der Typik
kann anch bei den messianischen Weissagungen durch das
Zuviel und Zuweuig gefehlt werden. Kriterien für die
Messianität eines alttestamentlichen Textes sind:

a) Der Jnhalt der Stelle; es müssen den hier
gemeiuten Personen Namen und Eigenschaften beigelegt
werden, welche dieselbe über das menschliche Niveau heraus-
heben (vgl. z. B. Jes. 9, 5 f.; Mich. 5,1); oder es müssen
derselben in der betreffenden Stelle Handlungen zugeschriebeu
werden, die nur in der Geschichte Jefu nachweisbar sind,
in der Geschichte einer anderen Person aber nuerweislich,
sogar nmvahrscheinlich sind (vgl. z. B. Pf. 22, 17��19).
b) Ein zweites Kriterium für die Messianität einer Stelle
liegt in Parallelftellen des A. T. Finden sich an
einer Stelle, die unzweifelhaft 1nessianisch ist, Beziehungen
auf eine zweite, so zwar, daß an der letzteren von derselben
Person die Rede ist wie an der ersten, so ist auch diese
zweite Stelle 1nessianisch. Man vergleiche z. B. Ez. 2l, :-32
mit Gen. 49, 1(); Pf. 72, l71) mit Gen. 12, 3. Ju
enger Beziehung zueinander stehen: Pf. 2; 110; 45; 72;
ferner: Jes. 42, 1-�4; 49, 1��7; 50, 4��9; 52, l3���53, 12.
(-) Ein weiteres Kriterium ist das Zeugnis des Neuen
Testamentes; doch ist dabei zu beachten, in welchem
Sinne das N. T. eine alttestamentliche Stelle auf den
Messias bezieht, ob direkt oder indirekt (typifch) oder nur
per aeeomm0datiouem. d) Auch der ununimis con-
sensus pat1-um kann die Messianität einer Schriftstelle
verbürgeu; meistens sind zu diesem Falle schon die Juden
in der messianischen Deutung der betreffenden Stellen
vorangegangen. e) Endlich kann die Lehrentscheidung
der Kirche den messianischen Sinn eines Schrifttextes
feststellen; so deutet z. B. die Kirche Pf. 11(), 4 ans das
Hohepriestertum des Messias und Mal. l, 10. 11 auf das

T) Eine tiefere Begründung nnd weitere Ausgestaltung der typischen
Schristerklärung versuchte Bischof Krementz in seiner Schrist: Grund-
linien zur Geschichtstypik. Ein Beitrag zum Verständnis der hl. Geschichte
und der Weltgesehichte. Nebst einem Auhange über die Typik des
Bnches Ruth, Freibung i. Br. 1875. Das Buch geht in der typischen
Schriftauslegung wohl zu weit. Was speziell das Buch Ruth betrifft,
dem ein eigener Abschnitt gewidmet wird, so erblickt der Verfasser in
Ruth ein ,,Vorbild des besseren Heidentums, welches durch die Be-
rührung mit dem jüdischen Volke zur Kenntnis des wahren Glaubens
kommt nnd heilsbegierig sich der Kirche anschließt«. Die ihres Gatten
und ihrer Söhne beraubte Noemi ist »das Bild des jltdischen Volkes,
welches, aller irdischen Herrschast beraubt, sehnsüchtig die Zeit des ver-
heißenen Messias erwartet«- Die Kirche ist der Acker des Booz, Booz
selbst ist Christus, der Vorsteher der Schuitter ist Petrus usw.
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unblutige Opfer des Neuen Bundes. Vgl. (Jone. Trid.
Sees. XXll, de saeritie. Mjss. eap. l.

Nicht all«e messianischen Stellen sind aber in gleichem
Sinne messianifch; vielmehr sind folgende Unterschiede fest-
zuhalten. Eine Schriftstelle kann fein: a) direkt-mefsianisch;
b) typisch-mefsianifch; e) ideal-mefsianisch; ei) mefsianisch
per aee0mm0(1ati0nem. Direkt-mesfianifch ist eine
Stelle, wenn sie nur auf den Messias bezogen werden
kann. Typisch-messianifch ist sie dann, wenn sie sich
ihrem Literalsinne nach auf eine geschichtliche Person
oder Einrichtnng des Alten Testamentes bezieht, die aber
als Typus des Mefsias oder neutestamentlicher Heilsgiiter
aufzufassen ist. So bezieht sich z. B. die Stelle Ex. 12, 461)
ihrem Literalsinne nach auf das beim Pafsahmahle der
Jsraeliten zu essende Lamm; im Jol)annesevangelinm
(l9, J-33) wird aber diese Stelle auf Christus gedeutet.
Das Passahlamm ist nun ein Typus Christi; die Stelle
Ex. l2, 46 ist demuach typisch-messianisch. Als ideal-
mefsianisch bezeichnet man solche Stellen, welche wegen
ihrer allgemeinen Fassung auf verschiedene Personen
oder Begebenheiten bezogen werden können, die aber in
ihrer idealen Fassung, im eminenten Sinne in Christus
ihre volle Wahrheit und Erfüllung gefunden haben. Die
Stelle Pf. l18, 22 (,,der Stein, den die Baulente ver-
worfen haben, ist zum Eckstein geworden«) kann sich ihrem
Zufammenhange2) nach auf jeden äußerlich schwachen, von
Menschen bedrängten Frommen beziehen, der von Gott
gefchützt nnd gerettet wird. Der Psalm l18 (Vu1g. l17)
ist nämlich ein allgemein gehaltenes Danklied zu Ehren
Gottes, gesprochen ans dem Herzen eines von Feinden be-
drängten Frommen. Der Heiland aber wendet diese Worte
des Psalmisten auf sich selbst an (vgl. Matth. 21, 42;
Mark. 12, 1()). Ähnlich wird die Stelle Pf. 69, 10
(,,denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt«) im
Johannesevangelium (2, 17) auf Christus angewendet.
Jhrem urspriinglichen Zusammenhange nach beziehen sich
diese Worte auf einen Verfolgten und Bedrängten, der
die Ehre des Hauses des Herrn liebt und der um seiner
Frömmigkeit und Gerechtigkeit willen von frivolen Menschen
verspottet wird.

Verhältnismäßig häufig kommt � nnd zwar auch in
der kirchlichen Liturgie � jene Anwendung von alt-
testamentlichen Stellen auf neuteftamentliche Personen vor,
welche im biblifchen Texte durch so wenige und nur so
äußerliche Momente begründet ist, daß man nur von einer

U) ,,Keinen Knochen sollt ihr an ihm brechen«.
D) Die zitierten Worte stehen in folgendem Zusammenhange: »Ich

preise Dich, daß Du mich erhört hast und daß mir Heil von Dir kam.
Der Stein, den die Vauenden verworfen hatten, ist zum Eckstein ge-
worden. Von seiten Jahwes ist es geschehen; wunderbar ist�s in
unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht; laßt uns
frohlocken und fröhlich sein in ihm.«

Deutung per at-(-ommo(Iati0nem sprechen kann. Es
mögen hier einige Beispiele angeführt werden. Die Worte
Of. U, l (,,Ans Ägypten habe ich meinen Sohn bernfen«)
beziehen sich an dieser Stelle auf das Volk Jsrael; an
etwas anderes hat der Prophet anch sicher nicht gedacht;
trotzdem wird im Matthäusevangelinm (2, 15) das Wort
auf die Flncht Jofefs mit dem göttlichen Kinde und auf
die«Nückkehr aus Ägypten nach dem Tode des Herodes
bezogen, sogar mit der Formel: M 1kl7»-tut)-ff. � Das
40. Kapitel des Buches Jesajas beginnt mit Worten, welche
die Rückkehr des jiidischen Volkes aus dem babylonischen
Exil ankündigen. Der Prophet weissagt, daß der Herr
selbst sich an die Spitze der Heimkehrenden stellen und
das Volk dnrch die syrisch-arabische Wüste aus Babylonien
nach Palästina führen werde; die Propheten sollen das
im Exil weilende Volk ausfordern, dem Herrn einen Weg
zu bereiten, der frei von Unebenheiten sei. Die Stelle
lautet: ,,Stimme des Rnfenden: Bereitet in der Wüste
den Weg des Herrn! Machet grade seine Pfade ufw.«
Jm Anfange des Marknsevangeliums wird dieses Propheten-
wort auf Johannes den Täufer bezogen, der dem Heilande
den Weg bereiten soll. Dabei werden die Worte »in der
Wüste« mit ,,Stimme des Rnfenden« verbunden, sodaß
es nun heißt: ,,Stimme des Rnfenden in der Wüste«; so
wird die Beziehung auf Johannes den Täufer erleichtert,
der in der Wüste am Jordan predigte und tanfte. �
Der Prophet Jeremias spricht an einer Stelle (3l, l5)
von den in der assyrischen Verbannung weilenden Jfraeliten;
er schildert poetisch die Trauer der Rachel, der Mutter Josephs
nnd Benjamins, über die Verbannung der Nachkommen
ihrer Söhne, die ja auch ihre Kinder sind. Der Prophet
knüpft daran die Trostweissagung, daß die Verbannten
einst wieder zurückkehren werden. Das N. T. bezieht
die Klage der Rachel auf das Weinen der Mütter jener
bethlehemitischen Kinder, welche Herodes hatte töten lassen
(vgl. Matth. 2, 17 f.); nahe bei Bethlehem befindet sich
nämlich das Grabmal der Rachel. �� Am Feste Patro-
(-inium St. .Josephi läßt die Kirche im ersten Noktnrn
als Lektion Gen. 39 lesen, welches vom ägyptischen Joseph
handelt. Das Refponsorium nach der Lektion lautet:
Ola,cnavit p0pulus ad regem aliment-. petens. Quii)us
ille 1-espon(1it: ite ad Joseph, a1leluja-. salus nostra
in manu tun est, respiee n0s tantum et laeti serviemus
regi. Hier ist also, was vom ägyptifchen Joseph, dem
Sohne Jakobs, erzählt wird, auf den Gemahl der aller-
seligsten Jungfrau übertragen. Ähnlich ist es der Fall
in dem Offizinm vom 19. März. � Jn den Lektionen
des ersten Nokturns vom Osfizium B. M. V. per annum
ist das achte Kapitel des Buches der Proverbien, welches
von der göttlichen Weisheit handelt, auf die allerseligste
Jungfrau bezogen, weil Maria die Mutter der göttlichen
Weisheit, des menschgewordenen ,,Wortes« ist. � Jm
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Buche der Weisheit (18, 14.15) wird daran erinnert,
wie in der Nacht, da Israel aus Ägypten zog, das ,,Wort
Gottes« vom Himmel herabkam, um die Erstgebnrt der
Ägypter zu töten. Dieser Vorgang ist mit folgenden Worten
geschildert: ,,Denn während tiefes Schweigen alles umfing
nnd die Nacht in ihrem schnellen Vorriicken bis zur Mitte
gekommen war, da sprang dein allmächtiges Wort vom
Himmel her, wie ein wilder Krieger mitten in das dem
Verderben geweihte Land«. Die Kirche wendet diese Stelle
am Sonntag innerhalb der Weihnachtsoktav in der Liturgie
an, und so lesen wir in der Antiphon zu den Landes
dieses Tages den Text: I)um medium Sile-ntium tenerent
0mnia et n0x in su0 ou1«su medium iter pe1·ageret,
omnip0tens se-rmo tnus, d0mine, a rega1ibus venit,
a11e1uja. Hier werden also Schristworte, welche von der
Nacht des Auszuges ans Ägypten handeln, per accom-
m0ciat;i0nem auf jene heilige Nacht angewendet, in welcher
der Heiland geboren wurde.

Die Kirche wendet manchmal einer zufälligen Ähnlich-
keit wegen per aocommociationem eine Stelle an, um den
Stil durch die Einstrenung von Schriftworten, die allerdiugs
nicht ganz genau passen, feierlicher zu gestalten. Männer, wie
der hl. Bernard, welche in der hl. Schrift wohl bewundert
waren, liebten diesen ganz mitSchriftworten gleichsam durch-
webten Stil; die Schriftworte galten ihnen wie goldene
Fäden, die den Betrachtungsstoff noch glänzender nnd
kostbarer gestalten sollteu.

Aber die Nachahmung dieses Gebranches in der für die
Massen des Volkes bestimmten Predigt ist im allgemeinen
nicht zu empfehlen, da dadurch die ärgsten Mißverständnisse
hervorgernfen werden können. Was die Kirche einigemale
in ihren liturgischen Büchern, was große Geistesmänner
ausnahmsweise getan haben, das darf der einzelne nicht
ohne weiteres nachahmen. (Fortsctzung folge)

Die religiöse Erziehung der Kinder ans Mischehen.
Vortrag des Herrn Landgerichtspräsidenten a. D. Sperlich

in der Mitgliederversannnlnng des katholischen Caritasverbandes für die
Diözese Breslan am 7. Oktober 19l2.

Die Vorschriften über die religiöse Erziehung, wie sie
gegenwärtig in den verschiedenen Bundesstaaten in Geltung
sind, gehören vorwiegend dem öffentlichen Rechte, nämlich
dem interkonfessionellen Kirchenstaatsrechte, an, und von
diesem Standpunkte aus ist namentlich das Recht des
erziehungsberechtigten Elternteils, die religiöse Erziehung
der Kinder zu bestimmen, in verschiedener Weise bald mehr,
bald weniger befchränkt worden. In Wirklichkeit sind
jedoch diese Vorschriften ein Teil des Familienrechts,
gehören als solche dem Privatrecht an und unterliegen
der Entscheidnng des Vormnndschaftsgerichts. Es hätte
demnach die Rechtsmaterie im Biirgerlichen Gesetzbuch im

4. Buch, 2. Abschnitt, der iiber die elterliche Gewalt
handelt, geregelt werden müssen. Man hat indes davon
abgesehen, weil die Ansichten bei den Regiernngen der
Bnndesstaaten sowohl, wie bei den Parteien des Reichs-
tages weit auseinander gingen und deshalb zum mindesten
eine erhebliche Berzögerung der Fertigstellung des BGB.
eingetreten wäre. Es bestimmt deshalb der Artikel 134 des
EG. zum BGB, daß die landesgesetzlichen Vorschriften
über die religiöse Erziehung der Kinder unberiihrt bleiben.
Nur in zwei Paragraphen berücksichtigt das BGB. die
religiöse Erziehung, in den §§ 1779 und 1801; der erstere
bestimmt, daß bei der Auswahl des Vormnndes auf das
religiöse Beke1mtnis des Mündels Riicksicht zu nehmen ist;
§ l801 ordnet an, daß die Sorge für die religiöse Erziehung
dem Vormnnde vom Vormundschaftsgerichte entzogen
werden kann, wenn der Vormund nicht dem Bekenntnisse
angehört, in dem das Müudel zu erziehen ist. Die landes-
gesetzlichen Bestimmungen über die religiöse Erziehung der
Kinder aus Mischehen finden sich für das Gebiet des ALR.
in den §§ 74 bis 85, 642 II. 2. ALR. und in der
Deklaration vom 21. November l8()3. Von diesen sind durch
den Art. 89 des prenß. Ausfiihrnngsgesetzes zum BGB.
aufrecht erhalten worden die §§ 77, 78, 81 bis 84,
642 ALR. und die Deklaration. Die Anwendung der
Gesetzesvorschriften hat eine reiche Literatur und viele,
zum Teil widersprechende Entscheidungen hervorgerufen;
die Unklarheiten sind hauptsächlich daraus entstanden, daß
die Deklaration den § 76 II. 2. ALR., dahin lautend:
,,Sind die Eltern verschiedenen Glaubensbekenntnissen zu-
getan, so müssen, bis nach znriickgelegtem 14. Lebensjahre,
die Söhne in der Religion des Vaters, die Töchter aber in
dem Glaubensbekenntnisse der Mutter unterrichtet werden«,
aufhob und bestimmte, daß ,,eheliche Kinder jedesmal in
der Religion des Vaters unterrichtet werden sollen«, ohne
die weiteren Paragraphen, die mit Rücksicht auf § 76
gegeben waren, gleichzeitig abzuändern·

Die Deklaration vom 2l. November l8()L»3 verfolgte
das Ziel, die Verschiedenheit der religiösen Erziehung, die
uach § 76 bei Kindern ein und derselben Familie im Falle
der Verschiedenheit des Geschlechtes entstehen mußte, und
die Einigkeit unter den Familienmitgliedern zu untergraben
geeignet war, zu beseitigen. Unter -gemischten« Ehen
konnte man bei Erlaß des ALR. und der Deklaration nur
konfessionell ge1nischte Ehen verstehen, weil uach § 3ö
I1. l ALR. eine Ehe zwischen Christen und Nichtchristen nicht
möglich war. Nach Einführung des Personenstandsgesetzes
entstand eine Lücke, da nun auch Christen nnd Nichtchristen
eine staatlich gültige Ehe eingehen konnten. Das Kammer-
gericht hat nun in dem Beschlusse vom 8. März 1906
ausgesprochen, daß die gesetzlichen Bestimmungen ,,nicht
schlechthin, sondern lediglich sinngemäß« ans Kinder aus
religiös gemischten Ehen anzuwenden sind, nnd weiter
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ausgeführt, daß Kinder einer Christin und eines nicht-
christlichen Vaters, die mit dessen Zustimmung ge-
tauft sind, nach dessen Tode während ihrer Religions-
unmündigkeit grundsätzlich in der christlichen Religion
zu erziehen sind.

Zu unterscheiden ist, ob der Vater noch am Leben oder
gestorben ist. Für den ersten Fall gilt als oberster und
unbestrittener Grundsatz der § 78, Il, 2 ALR.: ,,Solange
die Eltern über den ihren Kindern zu erteilenden
Religionsunterricl)t einig sind, hat kein Dritter
ein Recht, ihnen darin zu widersprechen«. Zweifel-
haft war nur, ob die Einigkeit der Eltern auch ausschlag-
gebend sei, wenn sie geschieden sind. Dies ist in dem
Beschlüsse vom 4. Juni l908 bejaht worden nnd weiter
ausgeführt, daß, wenn der geschiedene Vater in unbekannter
Abwesenheit lebt, das Vormundschaftsgericht nach den
konkreten Umständen zu entscheiden habe, ob ein solches
Einigsein der Eltern anzunehmen sei.

Jnbetreff der religiösen Erziehung der Dissidenten-
kinder hat der I. Zivilfenat nnd das KG. interessante
nnd lehrreiche Feststellungen gemacht, denen man vollkommen
zustimmen kann und auf die man sich in gleichliegenden
Fällen wird berufen können. Es führt aus: Der Austritt
aus der Kirche gemäß dem Gesetz vom 14. Mai l873 hat
nur bürgerliche Wirkung. Der Anstretende wird zwar
zu dem im Gesetz bestimmten Zeitpnnkte von der kirchlichen
Steuerpflicht befreit. Er hat aber damit alleiu sich noch
nicht aus der kirchlichen Gemeinschaft gelöst. Der Austritt
ans dieser regelt sich nicht nach den Staatsgesetzen, sondern
nach den für die einzelne Glaubensgen1einschaft geltenden
innerkirchlichen Vorschriften. Die Frage, ob das Staats-
kirchenrecht in Preußen eine religionslofe Erziehung der
Kinder überhaupt kennt, verneint der Senat und führt weiter
aus, daß, wenn der Vater gemäß Gesetz vom 14. Mai 1873
ans der Kirche ausgetreten ist, ohne sich auch mit kirchlicher
Wirkung von der Glanbensgemeinschaft seines Bekenntnisses
losgesagt zu haben, nach seinem Tode die Kinder in diesem
Bekenntnisse zu erziehen sind. Gehörte der Vater zur
Zeit des Todes keiner Religionsgemeinschaft mehr an, so
sind die Kinder in demjenigen Bekenntnisse zu erziehen, dem
der Vater zuletzt angehört hat, bevor er religionslos wurde.
Sind die Eltern über die religiöse Erziehung der Kinder
nicht einig, so entscheidet der Wille des Vaters. Der
Vater ist berechtigt, die Kinder in einem anderen, als seinem
eigenen Religionsbekenntnifse erziehen zu lassen, auch gegen
den Willen der Mutter, ausgesprochen in dem Beschlüsse
des KG. vom 14. Juni 1906. Das KG. stützt seine Ent-
scheidung auf §§ 74, 75 a. a. O., die lauten: »Die An-
ordnung der Art, wie das Kind erzogen werden soll,
kommt hauptsächlich dem Vater zu«, und: ,,Dieser muß
vorzüglich dafür sorgen, daß das Kind in der Religion
nnd in nützlichen Kenntnissen den nötigen Unterricht, nach

seinem Stande und Umständen, erhalte«. Die Erklärung,
die der Vater oder die Eltern im Falle der Einignng
abzugeben haben, wenn sie ihre Kinder in einer anderen
Religion, als in der des Vaters, erziehen lassen wollen, ist
nach dem Gesetze an keine Form gebunden. In mehreren
Regiernngsbezirken ist jedoch von der Schulbehörde an-
geordnet worden, daß die Erklärung vor einem Richter,
Notar oder Landrat (bzw. in Stadtkreisen vor dem
Bürgermeister) abgegeben werden müsse. Diese Anordnung,
die für uns Katholiken sehr ungiinstig wirkt, ist von dem
KG. in einer Entscheidung vom 6. Februar 19ll für
ungültig erklärt worden. Der Sachverhalt war folgender:
Der evangelische Vater und die katholische Mutter waren
einig, daß ihre Tochter in der katholischen Religion erzogen
werden solle. Das Kind wurde zu Beginn des Schnl-
jahres der katholischen Schule des Ortes zugeführt, dort
auch angenommen, nach einem Vierteljahre aber fort-
gewiesen, weil der Vater sich weigerte, die von der Schul-
behörde geforderte Erklärung in der angeordneten·Form
abzugeben. Das Kind wurde der evangelischen Schule
zugewiesen; dahin schickte sie der Vater aber nicht und
wurde deshalb mit Schulstrafen belegt. Von dem AG.
und LG. wurde er verurteilt, von dem KG. freigesprochen.
Aus den Gründen sei hervorgehoben: »Die Schulbehörde
war nicht befugt, die Unterweisung des Kindes in der
katholischen Schule von der Erklärung der Eltern vor
einem Richter usw. abhängig zu machen. Der § 78 I1. 2
ALR. und die Deklaration schreiben eine solche Form
nicht vor. In den Gesetzesbestimmungen ist das Ver-
hältnis der Eltern zu der religiösen Erziehung ihrer Kinder
klar nnd erschöpfend geregelt und kann dnrch Anordnung
der Behörden nicht geändert werden«. Daraufhin hat der
Kultusminister im Einvernehmen mit dem Justizminister
dnrch Erlaß vom 5. Februar 19l2 auf Anfrage der Kölner
Schulbehörde geantwortet, daß er sich zu einer Anweisung,
die gedachte Verordnung aufzuheben, nicht veranlaßt sehe,
in der Annahme, daß das KG. nach einer ernenten Prüfung
ebenfalls zu dieser Ansicht gelangen werde. Es wird also
alsbald ein neuer Fall vor das KG. gebracht werden;
denn der jetzige Zustand, in dem sich die Justiz nnd Ver-
waltung im Gegensatz befinden, ist unhaltbar. Wie die
neue Entscheidung des KG. ausfallen wird, ist zweifelhaft.
In dem gedachten Beschlusse ist nämlich ein Gesichtspunkt
ganz übergangen worden, nämlich der der Schulaufsicht
und Schulverwaltung; der Schulverwaltung steht un-
zweifelhaft das Recht der Einschulnng zu. Es fragt sich,
ob sie nicht auch das Recht hat, die Form der Erklärungen,
die zur Aufnahme in die Schule nötig sind, vorzuschreiben.

Erwähnt sei noch, weil die Fälle in der Praxis häufig
vorkommen, daß eine Erklärung des Ehemannes, sei sie
vor oder während der Ehe abgegeben, seine Kinder in
einer bestimmten Religion zu erziehen, für ihn nicht bindend
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ist, auch wenn sie vor Gericht oder vor einem Notar ab-
gegeben ist. Es kann der evangelische Vater sein Versprechen,
die Kinder in der Religion der katholischen Frau erziehen
zu lassen, jederzeit widerrnfen.

Jst der Vater gestorben, so gilt als Regel, »daß
die ehelichen Kinder in der Religion des Vaters zu erziehen
sind, und daß zu Abweichungen von dieser gesetzlichen Regel
kein Ehegatte den andern dnrch Verträge verpflichten dürfe«.
(Deklaration vom 21. November 1803.) Hiervon gibt es
jedoch zwei Ausnahmen: a) Die Kinder sind in der Religion,
welcher der Vater zur Zeit des Todes angehört hat, dann
nicht zu erziehen, wenn er seinen Glauben in seiner letzten
Krankheit geändert hat. Die Kinder folgen vielmehr seiner
früheren Religion. (ALR. II. 2 § 81.) Der Grund für
diese gesetzliche Vorschrift ist der, daß »der Kranke auf
dem Totenbette in einer Depression handle nnd nicht mehr
Herr seines freien Willens sei«. Was unter ,,letzter
Krankheit« zu verstehen sei, ist Tatfrage und nach dem
eben angegebenen Gesichtspunkte zu beurteilen. b) Weit
wichtiger ist die zweite Ausnahme: »Die Kinder sind im
Glauben der Mutter, nicht dem des Vaters, zu unter-
richten, wenn sie der Vater wenigstens das ganze letzte
Jahr vor seinem Tode im Glauben der Mutter hat unter-
richten lassen«. Diese Ausnahme beruht auf § 82 und
ist im Jnteresse der Kinder gegeben, um sie vor einem
plötzlichen Wechsel zu bewahren, nachdem sie über ein
Jahr lang in einer bestimmten Konfession erzogen sind·
Der ,,Unterricht« muß in einer öffentlicheu Schule oder
in einer gleicher Art erteilt worden sein; es genügt also
nicht, wenn ein noch nicht schulpflichtiges Kind vor dem
Tode des Vaters während eines Jahres im Elternhause,
in einem Kindergarten oder einer Spielschnle in allgemeinen
Lehren religiöser Art und in Gebeten unterwiesen worden
ist. Jm übrigen aber genügt es, wenn das Kind ein
ganzes Jahr lang in der Religion der Mutter unter-
richtet worden ist nnd der Vater zu Beginn des Unterrichts
oder während der Dauer desselben sein Einverständnis
erklärt hat.

Die Anwendung des § 82 hat zu großen Härten ge-
führt nnd steht auch in direktem Gegensatz zu dem Prinzip
der Deklaration. · Zum Beispiel muß nach der konstanten
Praxis des KG. in den zwei letzten Jahrzehnten das
jüngste Kind einer Familie in der Religion des Vaters
erzogen werden, selbst wenn es bis zum sechsten Jahre in
der Religion der Mutter erzogen, "X4 Jahre lang mit dem
Willen des Vaters in einer öffentlichen Schule im Glauben
der Mutter unterrichtet worden ist und die übrigen älteren
Geschwister in der Religion der Mutter weiter zu er-
ziehen sind. Die Mutter hat, wiewohl ihr nach dem Tode
des Vaters die elterliche Gewalt zusteht, kein Recht, die
religiöse Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. Das
adoptierte Kind steht in allen vorgedachten Beziehungen

dem ehelichen gleich; die Rechte des Vaters übt der Adoptiv-
vater. Das Adoptivkiud folgt seinem Religionsbekenntuisse.
Jst also der Adoptierende evaugelisch, das Kind katholisch,
so erlangt er dnrch die Adoption das Recht, es evangelisch
erziehen zu können. Jn einem Adoptivvertrage können
Bestimmungen über die von der gesetzlichen Borschrift ab-
weichende, religiöse Erziehung des Wahlkindes nicht ge-
troffen werden. Werden derartige Bestimmungen deunoch
getroffen, so ist der Vertrag unwirksam. (Beschluß vom
ll. Juni 1909.) Der Pflegevater hat diese Rechte des
Adoptivvaters nicht.

Was die ungemischten (konfessionell einheit-
lichen) Ehen anlangt, so wird die religiöse Erziehung der
aus ihnen hervorgehenden Kinder sehr selten zu Differenzen
führen und könnte überhaupt Differenzen nicht mehr hervor-
rufen, wenn nicht das KG. den §§ 74, 75, Il, 2 ALR.,
soweit sie dem Vater das Recht gewähren, die religiöse
Erziehung seiner religionsnnmiindigeu Kinder zu bestimmen,
durch Beschlnß vom 14. Juni 19()6 noch weitere Geltung
zngesprochen hätte, auch bei ungemischen Ehen. Dem Be-
schlusse lag folgender Tatbestand zugrunde: Aus einer
rein evangelischen Ehe waren sechs Kinder vorhanden; von
diesen waren vier unter l4 Jahre alt, also religions-
unmündig. Der Vater hatte vor seine1n Tode die katholische
Erziehung seiner sämtlichen Kinder angeordnet nnd ver-
anlaßt. Das KG. stellte folgende Grundsätze auf: er) Der
Vater darf die Kinder in einem anderen Glaubensbekennt-
nisse, als dem seinigen, unterrichten lassen, selbst gegen
den Willen der Mutter; gestützt auf §§ 74, 75 a. a. O.
b) Hat der Vater wenigstens das ganze letzte Jahr vor
seinem Tode ein Kind in einem anderen Glaubensbekennt-
nisse unterrichten lassen, so muß dieser Unterricht auch nach
dessen Tode fortgesetzt werden, entsprechend der Vorfchrift
des § 82 a. a. O. o) Jm übrigen ist eine vom Vater
getroffene Anordnung, daß das Kind nach seinem Tode
in einer anderen Religion erzogen werden solle, unwirksam;
vielmehr ist das Kind in der Religion des Vaters zu
erziehen. ��� Zu a) wird bemerkt: Der Wille des Vaters
ist nicht als eine einmalige bindende Willenserklärnng zu
denken, muß vielmehr als eine ,,konstant fortwirkende
Willenstätigkeit« gedacht werden und findet deshalb mit
dem Tode des Vaters sein Ende, wenn nicht die Voraus-
setznngen des § 82 vorliegen, der auch dann sinngemäße
Anwendung findet, wenn das Kind in einer Religion er-
zogen worden ist, der keiner der beiden Ehegatten angehört.
Das Recht des Vaters, die religiöse Erziehung seines
Kindes zu bestimmen, ist ein besonderes, an seine Person
geknüpftes. Tatsächlich ein Teil des allgemeinen, aus der
elterlichen Gewalt fließenden Rechts der Sorge um die
Person des Kindes, ist es rechtlich von diesem getrennt
zu behandeln; denn es geht beim Tode des Vaters auf
die Mutter nicht über.
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Uneheliche Kinder sind «nach § 642, II, 2 ALR.
,,bis zum vollendeten l-il. Lebensjahre in dem Glaubens-
bekenntuisse der Mutter zu erzieheu«. Ein selbständiges
Bestimmnngsrecht steht der Mutter nicht zu. Die Vor-
schrift ist zwingender Natur nnd kann durch den Vor-
mund weder alleiu noch mit Zustimmung der Mutter ab-
geändert werden. (Entscheidung des KG. vom 16. Juni
lS)()2.) Zweifelhaft kann nur sein, ob das Kind in dem
Bekenntnis der Mutter, dem sie zur Zeit der Geburt des
Kindes angehört hat, zu erziehen ist, oder ob es dem
jedesmaligen Wechsel der Religion der Mutter zu folgen
hat. Das KG. hat in seiner früheren Praxis den ersten
Standpunkt vertreten, später seit 1890 sich aber für die
zweite Alternative entschieden. (Entscheidung vom  Juni
1I)()1, Bd. XXII.)

Zum Schlnsz sei das Gesagte in folgende 11 Sätze
zusannuengefaßt:

I. Die Bestimmung, in welcher Religion die ehelichen
Kinder erzogen werden sollen, kommt hauptsächlich dem
Vater zu, sowohl in Mischehen, wie in konfessionell-
einheitlichen Ehen; der Vater darf die Kinder in einem
anderen Glanbensbekenntnisse als dem seinigen unterrichteu
lassen.

2. Eheliche Kinder sollen in der Religion des Vaters
nnterrichtet werden.

3. Zu Abweichungen von dieser Regel darf kein Ehe-
gatte den anderen durch Verträge verpflichten.

4. Das vor oder bei Schließung einer Mischehe ge-
gebene Versprechen, die aus der Ehe hervorgehenden Kinder
in der Religion der Mutter zu erziehen, ist gesetzlich
wirkungslos.

5. Solange die Eltern über den ihren Kindern zu
erteilenden Religionsunterricht einig sind, hat kein Dritter
ein Recht, ihnen darin zu widersprechen.

6. Nach dem Tode des Vaters muß der Unterricht
in dem Glaubensbekenntnisse desselben fortgesetzt werden.

7. Auf eine in der letzten Krankheit erst erfolgte Reli-
gionsveränderung wird dabei keine Rücksicht genommen.

Z. Jst das Kind wenigstens durch das ganze letzte
Jahr vor dem Tode des Vaters in dem Glaubensbekenntnisse
der Mutter nnterrichtet wvrden, so muß dieser Unterricht
in eben der Art anch nach seinem Tode bis zum vollendeten
l4. Lebensjahre des Kindes fortgesetzt werden. »

I. Uneheliche Kinder werden bis zum vollendeten
!-1-. Lebensjahre in dem Glaubeusbekenutuisse der Mutter
erzogen.

10. Der Adoptivvater hat in bezug auf die religiöse
Erziehung des Adoptivkindes dieselben Rechte, wie der
leibliche Vater über sein eheliches Kind.

II. Nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre steht es
lediglich in der Wahl der Kinder, zu welcher Religions-
gemeinschast sie sich bekennen wollen.

Es ist zweifellos, daß die über 100 Jahre bestehenden
gesetzlichen Vorschriften und die von dem höchsten Gerichts-
hofe daraus gezogenen Konsequenzen unserem Rechts-
empfinden nicht entsprechen. Die vielfach hervor-
getretenen Härten, der unerträgliche Staatszwang in Re-
ligionssachen und die statistisch nachgeiviesenen Verluste,
die der Katholizismus Jahr für Jahr bei dem jetzigen
Rechtszustand erleidet, bestinnnten das Zentrum, in seinem
Toleranzantrage im § Z folgende gesetzliche Regelung
vorznschlagen: daß für die Bestimmung des religiösen
Bekenntnisses, in welchem ein Kind erzogen werden soll,
die Vereinbarung der Eltern maßgebend sein soll; daß
diese Vereinbarung jederzeit vor oder nach Eingehung der
Ehe gültig getroffen werden kann; daß diese Vereinbarung
auch nach dem Tode des einen oder anderen Elternteiles
zu befolgen ist; und daß in Ermangelung einer Verein-
barung der Eltern die Vorschriften des BGB. über die
Sorge für die Person des Kindes maßgebend sein sollen.
Der Bundesrat hat dem Antrage bisher nicht zugestimmt,
wiewohl er bereits am 5. Juni 1902 in namentlicher
Abstimmung mit 103 gegen 60 Stimmen angenommen
worden ist. Jnzwischen haben sich die Aussichten auf eine,
die Katholiken befriedigende Erledigung noch verringert.

Zur Poleuseelforge.
Von einem Landpfarrer.

Es ist ein verlenmderischer Vorwurf, der vor nicht
langer Zeit gegen den katholischen Klerus deutscher Zunge
von gegnerischer Seite erhoben worden ist, daß er sich
jener großen Massen fremdsprachlicher Saisonarbeiter, die
alljährlich durch den Aufschwuug deutscher Industrie und
Landwirtschaft in deutschen Gegenden Beschäftigung finden,
nicht angenommen habe. Jm Gegenteil. Die geistliche
Versorgung jener Arbeiter war stets eine schwere Sorge
der Vischöfe und nicht minder der in Betracht kommenden
Seelsorgspriester. Denn groß sind die Schwierigkeiten,
die sich einer geordneten Seelsorge dieser fremden Arbeiter-
scharen entgegenstellen. Hier sollen diese Schwierigkeiten,
soweit polnische landwirtschaftliche Saisonarbeiter in Frage
kommen (ihre Zahl ist mit einer halben Million wohl
nicht zu hoch gegrifsen), kurz gestreift werden, vielleicht daß,
dadurch veranlaßt, eine berufene Feder Gelegenheit nimmt,
aus der Erfahrung heraus mit gutem Rate zu helfen.
Die fraglichen Schwierigkeiten für den Seelsorger ergeben
sich bei der Ausübung seines dreifachen Amtes, des Lehr-,
Priester- und Hirtenamtes.

Die erste Kalamität, welche gerade die Ausübung des
Lehramtes fast unterbindet, ist die sprachliche. Fiel(-as ex
auditnl Wenn dieses Wort des hl. Paulus zweifellos
wahr ist, so laufen die in deutscher Gegend befindlichen
polnischeu Arbeiter, die teilweise bis in die reiferen Jahre
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alljährlich hin und her ziehen, bei der naturgemäß nur
ganz gelegentlichen Anhörung des Wortes Gottes in ihrer
Muttersprache Gefahr, zur Gleichgültigkeit, ja zum Un-
glauben zu gelangen. Aber wie soll ihnen das Wort
Gottes nahe gebracht werden, wenn der Seelsorger ihrer
Sprache nicht mächtig ist und sie ihn nicht verstehen?
Die Liebe macht erfinderisch. So hat mancher Seelsorger
im Schweiße seines Angesichtes soviel polnisch gelernt,
daß er wenigstens das Sonntags-Evangelium, vielleicht
auch eine kurze Erklärung desselben vorlesen kann. Andere
lassen dasselbe durch einen sprachgewandten Mann der
Gemeinde zur Vorlesung bringen. Wieder andere snchen
durch ein polnisches Sonutagsblatt auf die Seelen jener
Arbeiter Einfluß zu gewinnen. Doch sind nur wenige
Arbeiter geneigt, ein solches Blatt selbst zu halten. So
spielt auch die Kosteufrage wieder unliebsam hinein. Auch
muß diese Art, das Lehramt auszniiben, schon deshalb
teilweise wirkungslos bleiben, weil sehr viele polnische
Arbeiter aus Russisch-Polen nnd selbst ans Galizien des
Lesens ganz unkundig sind. Da bleibt somit wie zu Zeiten
der Apostel oder in der Heidenmission nur das lebendige
Wort. Wer soll es sprechen? Groß sind besonders die
Verdienste des Ordensklerus um dieses arme Volk. Aber
genügen ihre Kräfte? Jst ihre Arbeit, von Fall zu Fall
erbeten und vom guten Willen des einzelnen Seelsorgers
abhängig, auch intensiv � bei allem Eifer im einzelnen
Falle � und systematisch genug, um wirksam sein zu
können? Die zunehmende Verwilderung jener Arbeiter
läßt jedenfalls eine öftere nnd systematische Durcharbeitnng
dringend wünschenswert erscheinen. Auf dem vorjährigen
Caritastage weist Dr. Matern aus Braunsberg auf die
guten Erfolge hin, die man in Ostpreußen in der Diaspora-
pfarrei Rastenburg mit der Anstellung eines Wandervikars
gemacht hat. Ein solcher der fremden Sprache wirklich
mächtiger Weltpriester oder Ordensmann hat ein bestimmtes
Gebiet durchzuarbeiten und kann, immer wiederkehrend,
die Verhältnisse und Personen viel besser kennen lernen
nnd das Vertrauen der ihm Zugewiesenen in viel höherem
Maße gewinnen, als ein hier und da herbeigerufener
Gelegenheitsseelsorger. .

Auch hätte ein solcher Vikar dem deutschen Seelsorger
mit Rat nnd Tat beizuspringen bei Überwindung besonderer
Schwierigkeiten bei Pastoration der polnischeu Arbeiter
(Besorgnng von Papiereu u. a. m.). Seine Tätigkeit hätte
demgemäß auch hiniiberzugreifen in das Gebiet der all-
gemeinen Caritas. Freilich muß einer solchen Einrichtung
eine auf sicheren Daten beruhende Statistik klärend voraus-
gehen. Wie wenig das letztere der Fall ist, geht schon
daraus hervor, daß die einigermaßen sichere Zahl der im
Jnlande beschäftigten Ausläuder nirgendwo zu erfahren
ist; denn die staatlichen Ämter versagen hierbei.

Nun zum Priesteramte. Bei der Speudung der

hl. Taufe werden sich nennenswerte Schwierigkeiten selten
ergeben. Wenn der deutsche Priester sich so weit schult,
daß er die einleitenden Worte und die Fragen etwa in
polnischer Sprache stellen kann, so wird er zum Verständnis
der hl. Handlung viel beitragen. Daß polnische � fast
immer illegitime �-� Miitter die Kinder der hl. Taufe in
der katholischen Kirche entzögen, dürfte selten vorkommen.
Doch wird es gut sein, auch hier ein wachsames Auge
zu haben. Wenn es Menschen gibt, die sich erdreisten,
uns Katholiken das »reine« Evangelium bringen zu wollen,
warum sollten diese Störenfriede nicht auch gelegentlich
versucheu, bei den ungebildeten Polen im Triiben zu
fischen! Die Hanptsclnvierigkeit ist die Speudung des
Bußsakramentes. Auch hier ist der deutsche Priester zu-
meist � manche haben es trotz der Schwierigkeiten auch
hier zu einer stauuenswerten Fertigkeit gebracht � auf
fremde Hilfe angewiesen. Doch kann man, wenn ein
Beichtkonkurs nicht sorgfältig vorbereitet wird, auch recht
bittere Enttäuschungen erleben. Mit Hilfe eines hekto-
graphischen Bogens kann man leicht Hunderte von Au-
schreiben herstellen. Diese müssen verschickt nnd verteilt
werden. Schon beim Gottesdienste am Sonntag zuvor
erhalten alle anwesenden Polen einen Zettel. Andere
werden den Vertrauensmännern zugesandt; andere bringt
der Priester selbst in die Polenwohnungen, heftet sie bei
Abwesenheit der Bewohner mit einer Reißzwecke an die
Türe oder eine sonst sichtbare Stelle. Die entlegeneren
oder einzeln im Dorfe wohnenden erreicht sicher eine Post-
sendung. Am besten freilich erreicht man seinen Zweck,
wenn der Gutsherr selber oder ein Jnspektor mit seiner
Autorität sich dafür einsetzt. Dann kommen bisweilen
ganze Ströme von Menschen, die man beim Gottesdienste
nie gesehen hat, weil sie sich jeder Seelsorge entzogen haben.

Es gilt nun, den Tag so anziehend wie möglich zu
gestalten. Wenn tunlich, sollte auch bei der hl. Messe
ein politisches bekanntes Lied gesungen werden oder eine
eigene Segensandacht für die Arbeiter gehalten werden.
Doch ist das nicht einmal nötig. Eine Aufforderung von
seiten des Geistlichen wird einige Mädchen veranlassen,
ein Lied oder die lauretanische Litanei anzustimmen; einmal
angeregt, singen diese aus ganz verschiedenen Gegenden
zusam1nengewürfelteu Leute bisweilen stundenlang ihre
Lieder unt einer Inbrunst, die erbaut und rührt. Es
war für sie eine Feierstunde. Sie werden bei gegebeuer
Gelegenheit wiederkommen; nnd auch das ist schon ein
Gewinn. � Man sollte es unter den Nachbarpfarreien
nicht unterlassen, sich über die Anwesenheit eines polnischen
Beichtvaters zu verständigen, damit Säumige überwiesen
werden können. � Leider gibt es unter den Arbeitern sehr
viele, die, obgleich leidlich deutsch redend, sich nie entschließen
können, in deutscher Sprache zu beiehten; sie gehen lieber
unverrichteter Sache wieder weg. Es mag in einzelnen
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Fällen nationaler Fauatismus sein; in den meisten aber
dürfte die Unkenu-tnis hier die Hauvtrolle spielen. Eine
Belehrung durch den polnischen Priester über die zum
Bußsakramente notwendigen Stücke � die einleitenden
Gebete u. dgl. gehören dazu nicht � pflegt wenigstens
einige zu veranlassen, auch bei einem deutschen Priester
zu beichten, um die Gnade der hl. Kommunion in der
Zwischenzeit nicht entbehren zu müssen. Leider ist die
Zahl der Belehrbaren immer eine sehr geringe. --� Nun
zum Sakramente der Ehe. Der Eheschluß iuländischer
fremdsprachlicher Arbeiter n1acht keine übergroße Schwierig-
keit, weil sie sich einigermaßen verständlich machen und
auch die nötigen Papiere beibringen können. Doch Ans-
ländische zusammenzubringen, ist bisweilen ein kühnes
Unternehmen. Zunächst gilt es, die Geburtsurkundeu zu
besorgen. In patientia possic1ebjtis! Bisweilen ist jedoch
eine Antwort auf die ��� wohlweislich auch lateinisch aus-
gesprochene � Bitte nicht zu erlangen. Jnsbesondere ist
ans Rußland ein Papier kaum zu erhalten. Oftmals,
ja wohl znmeist, sind die Zeuguisse in polnischer oder
lateinischer Sprache abgefaßt. Der preußische Standes-
beamte aber hat ein Recht auf eine, von einem vereideteu
Dolmetsch hergestellte Übersetzung. Der Pfarrer, der
doch titles public-a besitzt, ist zur Herstellung einer solchen
nicht qualisiziert. Nun muß unter Einsendnng der Geburts-
urkunden (so in Osterreich) bei der k. k. Bezirkshauptmann-
schaft des Heimatsortes des Bräutigams eine Ehelizenz
eingefordert werden, die etwa 4 Mark kostet. Wenn nun
alles � nicht kostenlos � geordnet erscheint und der
Standesbeamte nicht auf Herbeiziehuug eines vereideten
Dolmetscheu beim Akte der Ziviltrauung besteht, so kann
das Sehnen der Brantlente gestillt werden; sonst leben
sie, von keiner weltlichen Gewalt gestört, im Konkubinate
ruhig weiter. Schon diese Schwierigkeiten einer Ehe-
schließung und nicht minder die erheblichen Kosten bei
Beschaffung der Papiere (die amtliche Übersetzung einer
Geburtsurkunde, deren Ausfertigung in Russland schon
ein bis zwei Rubel gekostet hat, kostet auf dem russischen
Konsulat in Königsberg noch 16,5(.) Mark, s. Caritas
17. Jahrg» Nr. 7 und Z, S. 244) schrecken andere ab;
so ist das formlose Znsanuneuleben die Regel geworden.
Übrigens gibt Auskunft iiber Beschaffung von Papieren
für russische Staatsangehörige Verordnung 508 V1I1.
Eine kurze gedruckte Anweisung über alle einschlägigen
Fragen wäre dem Seelsorgspriester gewiß erwünscht.
Vielleicht daß ein in solchen Dingen ersahrener Priester
auf schriftliche Anfragen zur Raterteilung bereit wäre. Von
der Speudnng der hl. Sterbesakramente braucht hier nicht
besonders die Rede zu sein.

Bei Ausübung des Hirtenamtes, das die Er-
haltung der kirchlichen Zucht und Sitte zum Gegenstande
hat, gibt es der Schwierigkeiten gar manche. Das sitt-

liche Gefühl ist insbesondere bei den russischen Polen so
wenig ausgebildet, daß sie für vieles Unerlaubte ihrer
Lebensart kaum Verständnis haben. Freilich sind hierfür
die überaus traurigen Wohnungsverhältnisse ein Grund.
Es mag gesetzliche Bestimmungen darüber geben �- was
wäre nicht gesetzlich geregelt! ; um ihre Befolgung
kümmert sich vielfach kein Mensch. Das Auge des Gesetzes
wacht vielfach �- hier nur, wenn eine blutige Schlägerei
n. dgl. einen äußern Anlaß dazu gibt. Unter diesen
traurigen Verhältnissen müßten die poluischen Arbeitsleute
Heilige sein, wenn sie sich vor Fehltritten freihalten sollten.
Gelänge es dem Seelsorger doch wenigstens, die Trennung
der Geschlechter überall herbeizuführen. Ein immer wieder-
holter Besuch in diesen Wohustätten wird dem Seelsorger
nicht erspart werden können. Schon der Gedanke, daß das
Auge des Seelsorgers auf ihnen ruht, wird diese Leute
vor mancher Aus-schreitung schützen. Freilich sollte der
Priester diese Orte nur in Begleitung eines erwachsenen
Arbeiters oder eines Vorgesetzten betreten, um unliebsamen
Szenen aus dem Wege zu gehen. � Zur besseren Über-
wachung der Ausländer haben die Bischöfe der Heimat-
diözeseu wohl zumeist ihre Priester angewiesen, den von
dannen Ziehenden Überweisungen in lateinischer Sprache
mitzugeben. Es mag dies vielfach auch geschehen. Doch
werden es wohl nur ein Teil der Abreiseuden sein, die
ihrem Heimatpfarrer vor der Abreise einen Besuch machen
und ein solches Zeugnis entgegenuehn1en. Der deutsche
Priester soll vor der Heimreise in ma.rgine etwa vollzogene
Amtshandlungen uotieren und eventuell eine Bemerkung
hinzufügen über das sittliche Verhalten des Inhabers.
Tatsache ist, daß dem deutschen Seelsorger nur in ganz
wenigen Fällen eine solche Überweisung zu Gesicht kommt.
Sie werden somit eine größere Bedeutung kaum erlangen.

Ein Teil der Überweisungen könnte auch deshalb
praktische Bedeutung nicht haben, weil manche Ausländer
während der gesetzlichen Karenzzeit (2(). Dezember bis
I. Februar) ihre Arbeitsstätte nicht verlassen, oder, wenn
sie es tun, doch im Jnlande sich aufhalten. Manche
scheuen das Zurückgehen in die Heimat auch deshalb, weil
dort wegen Straftaten auf sie gesahndet wird. -� Die
größten Erfolge wird der Seelsorger erzielen, wenn es ihm
gelingt, den Anführer des Trupps für sich als Helfer zu
gewinnen, sofern derselbe ein wackerer Mensch ist. Ein
solcher ist fast noch der einzige, der wirklich Ordnung halten
kann. Er übermittelt Nachrichten des Seelsorgers, hält
auf Ordnung im Hause, vermittelt Seelsorgsakte, hält
auf Besuch der hl. Messe, und durch ihn ist es auch
möglich, mit dem heimatlichen Seelsorger der Arbeiter in
Verbindung zu treten. Mit aller Energie wird darauf zu
sehen sein, daß der Aufseher, wie es mancherorts der Fall
ist, nicht gleichzeitig Kautinenwirt ist. Er kommt dadurch
in eine Abhängigkeit von seinen Kunden, die gleichzeitig
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seine Untergebenen sind, daß er gegen Mißstände uicht
mehr erfolgreich austreten kann. Daß solche Anfseherwirte
auch einen unzuläsfigen Druck ausüben können zu ihrem
eigenen Vorteil, sei nur nebenher erwähnt.

Groß sind gewiß und zahlreich die Schwierigkeiten-
die sich einer geordneten und nachhaltigen Seelsorge der
Ausländer entgegenstellen. Doch es wäre ganz verkehrt,
nach dem Axiom ,,Es ist doch vergeblich« auch das, was
geschehen kann, zu unterlassen. Durch Zusammenarbeiten
vieler Seelsorger, durch gegenseitiges Austanschen von
Erfahrungen, kann manches Gute gewirkt werden. An-
erkennung kann insbesondere den Priestern uicht versagt
werden, welche mit Aufbietung vieler Mühe die polnische
Sprache zu erlernen sich bestreben. Ein Aufenthalt in
rein polnischen Gegenden (in den herrlichen Gebirgs-
gegenden der Tatra) wird dabei viel Erleichterung bringen,
zumal wenn ein sprachkundiger Pole dabei Beistand leistet.
Jedenfalls wollen wir uns, wie Msgr. Werthmann treffend
sagt (Caritas, l7. Jahrg» Heft 7 u. 8, S. 222), nicht
trösten mit dem alten Spruche der Römer: ,,ln ma.gnis
voluisse seit est«, sondern uns erst dann zufrieden geben,
wenn bei großen Nöten große Hilfsiustitntionen geschaffen
sind. ,,ln magnis magna fecisse Satz est«

Maria unser Vorbild in der Barmherzigkeit 1).
Unsere heilige Kirche weiß keine Worte zu finden,

wenn sie die erbarmnngsvolle Liebe der Mutter
Gottes zu den Menschen ausdrücken will. Sie preiset
sie in Hhmnen und Gebeten als die Mutter der schönen
Liebe, als Zuslucht der Sünder, als Trösterin der Be-
trübten, als Hilfe der Christen; sie hält es für unerhört,
daß jemand ihren mütterlichen Schntz vergeblich angefleht
habe. Auch die hl. Schrift berichtet uns die rührendsten
Züge von dem liebevollen Herzen der hl. Jungfrau. Ver-
weilen wir einmal nur bei der anmutigen Erzählung von
der Hochzeit zu Kana, wo der Heiland auf die Fürbitte
seiner Mutter sein erstes Wunder wirkte. »Sie haben
keinen Wein«. Es war in der Tat eine kleine Not,
der hier die Mutter Gottes abhelfen wollte. Aber er-
scheint nicht gerade dadurch ihr liebevolles Herz um so
lebendiger und empfänglicher? Auch das roheste Menschen-
herz wird zum Mitleiden gerührt, wenn ihm die Not nnd
das Elend des Nächsten im ergreifendsten Schmerz ent-
gegen tritt! Von einer kleinen Verlegenheit des Nächsten
wird nur das Herz berührt, das von großer Liebe erfüllt
ist und seine Freude im Wohltun findet. Aber es war
ja auch in der Tat nicht diese Verlegenheit der Hochzeits-

!) Entnommen aus einem Vortrage, den vor 50 Jahren in der
General-Versammlung des Vinzenz-Vereins zu Paderborn ein Vereins-
mitglied gehalten.

gäste allein, es war vielmehr etwas viel höheres, was
das Mitleiden der Mutter Gottes zu einer Fürbitte ver-
niochte. Nach ihrer ganzen Handlungsweise, namentlich
nach der Weisung, die sie den Dienern gab: »was er
euch sagen wird, das tut«, zweifelte sie uicht im geringsten,
daß Christus die Macht habe, der Verlegenheit der Hochzeits-
geber abzuhelfen und daß er es auch sicherlich tun werde.
Durch dieses erste Zeichen seiner göttlichen Macht mußten
sich auch viele der Anwesenden zu dem beseligenden Glauben
an ihren göttlichen Sohn bewegt fühlen. Diese unendlich
große Wohltat war es also wohl anch, die sie den Hochzeits-
gästen durch ihre Fürbitte znwendete. So gibt uns denn
dieser anscheinend geringfügige Vorfall in Wahrheit einen
glänzenden Beweis von der großen Liebe der hl. Jung-
frau und nameutlich dürfte sich kaum ein anderes Beispiel
finden, das gerade für uns und die Wirksamkeit unseres
Vereiues ein so nachahmungswiirdiges wäre.

1. Die Mutter Gottes verschmähte es also uicht, etwas
an sich sehr Unbedeutendes zum Gegenstande ihrer liebe-
vollen Fürsorge zu machen. Ahmen wir diesem Beispiel
nach, indem wir die Werke der Nächstenliebe in aller
Demut und Einfalt verrichten und die Treue im Kleinen
bewahren. Unsere Tätigkeit ist materiell eine äußerst ge-
ringfügige, die schwachen Mittel unseres Vereiues würden
uns uicht einmal in den Stand setzen, einen einzigen
Armen reich oder auch nur wohlhabend zu machen. Es
sind fünf Brote und zwei Fische für Tausende von
Hungrigen. Nur die Liebe, mit der wir unsere kleinen
Gaben darreichen, kann ihnen einigen Wert geben, kann
sie wunderbar vermehren. Unsere Liebe ist es auch
vorzugsweise, die der Arme von uns fordert.
Die Armut, die leibliche Not ist ja in den Augen der
Christen an sich kaum ein Übel zu nennen, sie ist die
Quelle des reichsten Segens, sobald sie in der rechten
Gesinnung mit dem wahren Mute des Christen getragen
wird. Deshalb preist die hl. Schrift den Armen selig
und stellt dem Reicheu so handgreislich die Gefahr des
ewigen Verderbens vor Augen. Nur der christliche Mut
des Armen bedarf zuweilen der Stärkung und Erneuerung
durch den teiluehmenden Zuspruch und Beistand seiner
wohlhabenden Mitbrüder. O, wie gut würde es in der
Welt stehen, wenn alle Reichen arm im Geiste und alle
Armen reich an Ergebung und Geduld wären! Diesen
glückseligen Zustand nach Kräften anzustreben, ist die Auf-
gabe des Vereines vom hl. Vinzenz.

2. Die allerseligste Jungfrau snchte durch Abhilfe
eines leiblichen Mangels das Seelenheil der Hochzeits-
gäste zu fördern. Es gibt nichts, was uns der Geist
unseres Vereiues in solchem Grade zur Nachahmung
empfiehlt. Wie oft haben wir gehört und es uns auch
zu Herzen genommen, daß das leibliche Almosen uns so-
zusagen nur das Mittel bieten und den Weg bahnen soll,
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der viel größeren und geistigen Not und Verwahrlosung
vieler Armen beizukommen. O, wenn das Herz des
Armen noch erfüllt ist von Frömmigkeit und Ergebung,
dann ist er glücklich zu preisen, aber elend, dreifach elend
der Arme, wenn er auch den Schatz des Glaubens und
Vertrauens, wenn er den Trost des Himmels verloren
hat. Das ist wahrhaft menschliches Elend. Hat nicht
jeder von uns bei der einen oder anderen der ihm an-
vertrauten Familien oft traurige Erfahrungen gemacht!
Trunksucht, Unehrlichkeit, ehelicher Unfriede, Verwahr-
losung der Kinder, Trägheit und Verkommenheit gehören
sie zu den seltenen Erscheinungen? Ein weites Feld ist
hier der christlichen Liebe eröffnet. Der Geist unseres
Vereines empfiehlt uns uach dem Beispiele des Heilandes
vor allem die armen Sünder als die ärmsten unter
den Armen anfzufuchen. Wir vergessen dabei nicht, daß
wir in dieser Beziehung nur als schwache Werkzeuge im
Dienste unserer hl. Kirche wirken, der die Erziehung der
Menschen zunächst anvertraut ist, aber die Kirche wird
es mit Freude sehen, wenn wir den Samen, den sie in
der Predigt und dem Beichtstuhl ansstreuet, im Hause
der Armen pflegen und fruchtbar zu machen suchen. Das
fromme Wort eines Laien, das er bei seinem Be-
snche fallen läßt, findet schon um der Neuheit willen
meistens ein gutes Erdreich.

Die hl. Jungfrau ließ sich durch die fast hart
klingeude Znriickweisung ihres göttlichen Sohnes im Ver-
trauen auf seine Hilfe nicht irre machen. Was er euch
sagen wird, das tut. Und wie herrlich wurde ihr Ver-
trauen belohnt! Lernen auch wir daraus, unsere Liebe
gegen den Nächsten mit Selbstverleugnuug nnd Beharr-
lichkeit zu üben. Wir suchen bei dem brüderlichen Verkehr
mit den Armen keinen Dank und noch weniger unsere
Ehre. Ein nnfreundliches Wort verletze uns nicht, der
Mangel augenblicklichen Erfolges eutmutige uns nicht.
Beweiseu wir treue Ausdauer in dem Besuche sowohl der
Konferenzen als der uns anvertranten Familien, nicht aus
Gewohnheit oder gar aus einer Art von Zwang, bloß
um unsere Brotkarte zu holen und wieder abzugeben,
sondern in dem rechten Geiste des Vereines. Es sei unsere
Freude, den Armen zu dienen und in ihnen unserm Heilande
selbst unsere Liebe zu beweisen. Was könnte uns mehr
zur Selbstverleugnuug und Beharrlichkeit in der Übung
der christlichen Nächstenliebe antreiben, als die Gewißheit,
daß die Wohltat, die wir dem geringsten unserer Mitbriider
erweisen, dem leidenden Heilande selbst erwiesen wird.
Und diese Gewißheit, diese freudige Zuversicht hat uns
ja der Heiland selbst gegeben. Was ihr dem geringsten
meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Wie er am
Holze des Kreuzes die Sünden der ganzen Welt getragen,
so hat er auch alle Leiden und alles Elend des Menschen-
geschlechtes an seinem gebenedeiten Leibe gelitten und in

seinem allerheiligsten Herzen empfunden. Jeder unserer
leidenden Mitbrüder ist wie ein Glied am Leibe des ge-
kreuzigten Heilandes. Und wie wir durch unsere Sünden
fortfahren, den Heiland zu kreuzigen, so sind wir auch
im Stande, ihm in seinem Schmerze Lindernng zu ver-
schaffen, indem wir durch die Werke der Barmherzigkeit
unsern leidenden Mitbrüdern zu Hilfe kommen. So haben
wir es denn in der Hand, ob wir uns durch unsere Sünden
zu den Krenzigern und Peinigern des Heilandes gesellen
oder ob wir durch unsere guten Werke zur allerseligsten
Jungfrau unter das Kreuz treten nnd, unser Mitleiden
mit dem ihrigen vereinend, dem Heilande Trost nnd
Lindernng in seinem bittern Leiden und Sterben bringen
werden. Kann unsere Wahl noch zweifelhaft sein? Hier
unter dem Kreuze war es, wo die schmerzhafte Mutter
in reinster Liebe zu uns entbrannte, wo sie ihren Sohn
dem Vater opferte, damit wir gerettet würden, hier war
es darum auch, wo der sterbende Heiland sie uns aus-
drücklich zur Mutter bestellte. Sohn, sieh deine Mutter.
Lassen Sie uns denn an dieser Liebe der hl. Jung-
frau unsere Herzen von neuem entzünden, damit die Ge-
sinnung, in der wir die Werke der Liebe üben, der reinen
Glitt ihres unbefleckt empfangenen Herzens immer ähnlicher
werde. Dazu helfe uns ihre mächtige Fiirbitte. O Maria,
ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere
Zuflncht zu dir nehmen.

Mufikalisches.
Vom neuen Breslauer Domkapellmeister Siegsried Cichh ist

erschienen: 0s). 4. Messe in A-m01l (Marieninesse) für Sopran, Alt,
Tenor und Baß mit Orgelbegleitung. Partitur zngleich Orgelstinune
3 Mk., jede Einzelstimme 50 Pf. � Der Badischc Beobachter Nr. 26
schreibt: Der Breslauer Domchor hat einen geschickten Griff getan, den
Antor dieser Messe als Nachfolger Filkes zu erwählen, denn aus seinem
0pus 4 spricht viel Originalität, verbunden mit feinem liturgischen
Gefühl. Hochw. P. Jsidor Mayerhofer in Seitenstetten schreibt: Wenn
der Satz richtig ist, daß das C:-ecto einen Prttsstein sttr die Erfindungs-
kraft eines kirchlichen Tonsetzers abgibt, so hat der Verfasser einen er-
srenlichen Beweis seiner ,,Leistungsfähigkeit« geliefert, denn das C:-edo
vorliegender Messe gehört zu ihren gelungensten Teilen. Diese stellt
keine tibermäßigen Anforderungen an die Austtbenden, lehnt sich nicht
an schon vorhandene Vertonnngen an und erhebt sich an einigen
Stellen zu festlichem Schwunge, so am Schlnß des G-lot-ja, wo über
dem Orgelpnnkte des Pedales der Sopran siegreich ins a2 hinaussteigt,
während die Mittelftimmcn angenehm belebt sind, der Baß sich in
festen Tonschritten bewegt nnd dabei zum Orgelpunkt in einen gewissen
Gegensatz tritt. Einer schönen selbständigen Tonftlhrung der Sing-
stimmen begegnen wir auch am Schlnß des C-eclo. Es fehlen der
Messe aber auch lyrische Stellen keineswegs. So ertönt im Cl«-ists
stellenweise wohlklingender, stinsstimmiger Satz, indem der Chor ein-
setzt, während die Solostimmen noch aushalten. Schön wirkt im
Or-eile das von Tenor und Baß im Einklange gesungene Or-ucitixus,
während die Orgel mit gehaltenen Akkorden die Unterlage bildet; das-
selbe ist bei »Ist ite1·um ventu1·u8 est« U.  der Fall, während gleich-
zeitig der Baß eine Art Vorsänger macht und so Leben in die Sache
bringt. Eine machtvolle Stelle findet fiel) bei ,,et nimm san(-tam,
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catiiolioam et up0stoiicaiu eccle8iam«. Lebendig �� die Oberstinimen
ahnien die Unterstimmen nach � ist das ,.liosa1u1«-r« des S-meins und
Benec1ictus." Nach einem bescheidenen Solo des Sopraus iii dein
letzteren setzt der Baß dreisach geteilt im Tuns ein; man erschrecke aber
darob nicht, es handelt fiel) bloß um vier Töne, iind selbst, wenn statt
der Dreiteilung bloß der Grundton zii Gehör gebracht wird, so hat
der Zuhörer kaum die Empfindung einer Lücke. Schöii ebeninäßig mit
einer Neigung zu polyphoner Bildung ist das Agnus gebaut, das sich
bei der dritten Aiirnfiing zu großem Schwunge (Sopraii ins a) er-
hebt. Die Messe ist verhältnismäßig knapp gehalten, stellt an die
Stiinniitiel der Ausslthrenden keine allzugroßeu Anforderungen, wenn
aiich voni Tenor ein paarmal ini Vorübergehen a1 verlangt» wird,
uiid bietet, mit Ausnahme einer Stelle im Glut-in, ivo eine schwer zii
tressende Septinie vom Soprau verlangt wird (Sprung asI�g1), keine
nennenswerten Schwierigkeiten. Cichhs Marieiiiiiesse dürfte also, falls
sie genügend bekannt wird, ihren Weg machen, und der junge (?) Ver-
fasser hat sich mit seineni 0pus 4 gut in die kirihenniusikalische Welt
eingeführt.

Herz-Jkfu-Litqiiei für eine Singstiinine mit Orgelbegleitung,
leicht aiisführbar, voii Paul Skobel in Priinkenau, 0p. 15, im
Selbstverlage des Komponisten. Eine Anmerkung aiif dem Titelblatt
der Partitur besagt: »Von größeren Chören aiifgesührt, wird die
Litanei durch geschickten Wechsel zwischen einstimmigen begleiteten
Sätzen uiid solchen zii drei oder vier Stimmen mit oder ohne Ve-
gleitung noch geioinnen.« � Eine htibsche uiid stiinniiiiigsvolle Kom-
position, einfach iiiid innig. Der schwierig zu behandelnde iind zii
verteilende Text ist hier in sehr geschickter iiiid praktischer Weise vcrtoiit.
Leicht zu vermeiden wäre die Deklamation ,,heiliger Geist« niid die
Quintenparallele im ersten Takt der Verse 1�16.

C ich y , Douikapelluieister.

Ltterartfches.
Das Mtlitiirkircl)eiitveseii im kiirlirandeiiluirnischcii und

kiiniglich lireußifchcii Heere. Seine Entwicklung nnd derzeitige
Gestalt. Von Dis. sur. un-. Julius Langl;-«äuser, Divisionspfarrer.
Metz, Verlag von P. Müller. 1912. 271 S. �- Aiif dieses Buch
darf die viel gebraiichte, aber selten zntreffeiide Phrase mit volleiii
Rechte angewandt werden: es siillt eine Lücke aus. Es bringt »den
ersten Versuch einer eiiiheiilicheu, ziisauimenfassenden Darstellung der Ent-
wickliiiigsgeschichte des gesamten brandenburg-preiißischen evangelischen
und katholischen Militärkirchenweseus von seinen Anfängen bis zu
seiner heutigen Gestalt«. Der erste Hanptteil enthält das evangelisihe
Militärkirchenwesen, wie es sich, nach früheren Anfängen, niiter dem
großen Kurfürsten iiiid deii nachfolgenden Königen bis Kaiser Wilhelm l.
geschichtlich und rechtlich entwickelt hat. Der zweite Hauptteil behandelt
in paralleler Darstelliiiig das katholische Militärkirchenwesen. Dieser
bewegte sich, wie der Katholizisnius überhaupt, in Brandenburg-Preußen
zunächst in den engsten Grenzen, da das Land bis Friedrich d. Gr.
ein rein protestaiitischer Staat iind die katholische Koufession nur ge-
duldet war. Gerade das Militärweseu aber führte zu einer Erstarkung
des Katholizismus. Namentlich die Werbuiigen unter Friedrich
Wilhelm l. führten viele Katholiken in das preußisihe Heer, iind der
König sah sich genötigt, für dieselben religiöse Fürsorge zu treffen.
So bildeten sich in Berlin, Potsdam, Brandenburg und Nauen, dann
aber auch in anderen Garnisonen, kleine katholische Soldatengenieiiiden,
die aus der Zivilbevölkerung iuid den am Orte bleibenden abgegangeneu
Soldaten verstärkt wurden, und die preußische Armee war es also, die
in Knrbrandenburg der katholischen Kirche nach fast 200 jähriger Ver-
bannuug wieder die Tore öffnete. Eine große Vermehrung des ka-
tholischen Elements in der Armee und infolgedessen weitere Ausgestaltung

des katholischen Militärkirchenwesens brachte die Eroberung Schlesiens;
die katholische Konfession galt nun prinzipiell als gleichberechtigt.
Freilich die praktische Diirchsithriuig der Parität ließ, wie in den
Zivilverhältnifsen, so auch im Militärwesen noch lange viel zu wünschen
übrig. Erst unter Friedrich Wilhelm IV. sahen die Katholikeii manche
berechtigte Wünsche in der Militärseelsorge befriedigt, und unter König
Wilhelm l. trat ein Feldpropst mit bischöslichen Würden an die Spitze
des wohlgeordneten katholischen Militärkirchenwesens. Die iVeitere Ent-
wicklung des Militärkirchenwesens des preußischen Heeres und der kaiser-
licheii Marine unter Wilhelm Il. zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bildet den Gegenstand des dritten Hauptteils des Bnches. � Ein
reicher, aiis den Quellen geschöpfter, fleißig gefaniinelter, übersichtlick)
geordneter, mit objektiver Ruhe dargestellter Stoff wird geboten, und
der Verfasser darf des Dankes aller sicher feiii, die für den behandelten
Gegenstand sich interessieren. Jungnitz.

Der Rosengarten. Auslese ans den Werken des Martin
voii Cochem. Von Heinrich Mehr. Mit Bildnis Martius
von Cochein. I. ii. li. Aufl. Freiburg i. Br., Herder�sche Verlags-
haiidliiiig. Preis geb. 2,80 Mk. � Im schlichten Volke ist Martin
von Cocheiii immer lebendig geblieben; doch kannteii ihn viele Gebildete
nur dem Namen nach. Die vorliegende Auswahl ist geeignet, das
Interesse für den Halbvergessenen � den Albaii Stolz des 17. Jahr-
hunderts �� wieder neu zu erwecken. Er ist es wahrlich wert. Bei
ihm vereinigt sich eine Kraft der Gedanken mit einer Schöiiheit und
Kernigkeit der Sprache, die jedes osfene Gemüt ergreifen muß. Martin
ist ein echter Dichter aiis dem poesieariiieii 17. Jahrhundert. Er ist
ein ,,Ausläufer in der Bergeskette der deutschen Mystik«. Auch die
Gerinanistik schätzt in ihm einen der ersten uiid wirksamsten Vorstreiter
für die Reinheit der deutschen Sprache. Dem katholischeii Volke aber
ist er viel mehr. �� Möchte das billige Buch ein Hausbnch werden für
jede katholische Familie. il.

Pius V. und die deutschen Katl)olikeu. Teilweise nach nu-
gedruckteu Quellen. Von Otto Braiiiisberger  J. (108. Er-
gänziingshest zu den ,,Stimuien aiis Maria-Laach«.) gr. 80 (Vlll u.
122 S.). Freiburg 19l2, Herdersche Berlagshandlung. 2,40 M. -�
Was dem Buche, das feiiiem ganzen Inhalte nach sehen hochinierefsaut
ist, gerade jetzt noch besonderen Reiz gibt, ist der iiierkivürdige Paralle-
lisiuus zwischen dem Wirken Pius V., des letzten heilig gesprochenen
Papstes, und dem Pius X. Man lese nur Abschnitte wie: Reformen
in Rom, Eid gegen die Neuerungen, Geistliche vor Gericht, neues
Brevier, Christenlehre, Reformen im Ordenswesen ii. a. iii. Pius V.
war auch der eiicharistische Papst des l6. Jahrhunderts, der die tägliche
8iouininninion gefördert hat. Aus jeder Seite wird kund, wie gerade
die deutschen Katholiken sich der Sorge des Papstes erfreuten. Das
uuifassende Wirken des sel. Petrus Canisius spielt vielfach hinein.
Möchte das sehr lesenswerte Buch in die Hände recht vieler kommen,
die geneigt sind, über päpstliche Reformen leichtfertig abzusprechen. Auch
Jesuitensresser, soweit sie noch belehrbar sind, könnten bei der Lektüre
manche Überraschung erleben, weiin sie sehen, daß gerade Jesuiten sich
um den religiösen Frieden in Deutschland nianches Verdienst erworben
haben. H.

H olziiieister, P. U., s.J., 0i«ati0ues1iinrgicne me(iitationit)us
IZxei·citi0i-uiii sc. Jgn-itii de LoyoIa ucc0moc1atae. 20 S. il. I69.
Preis 20 Pf. (24 H.) � Die in dem Hestchen enthaltenen Orationen
snid aiis Brevier iind Missale entnommen und darum dem Priester
nicht unbekannt. In geschickter Weise hat der Verfasser sie, ihrem Inhalt
entsprechend, dem Gange der Jgnatianischen Exerzitien angepaßt. Der
Priester-Exerzitiant wird das Büchlein, das bequem ins Brevier gelegt
werden kann, mit Vorteil gebrauchen. Gr.

Etn Ltnzer Vorwort zum Konareffe für Katechettk. Von
Dr. Alois Hartl. Linz19l2, Zentraldruckerei. 77 Seiten 80. Preis
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I K. 20 H. �� Auch nachdem der Kongreß für Katechetik längst vorüber
ist, behält das Büchlein seinen Wert als kurze Orientierung über die
Entwicklung der Katechismusfrage in Deutschland, L«)sterreich nnd
Ungarn, in die der Verfasser s. Z. durch Kritik und positive Arbeit
eingegriffen hat. Ein kurzer Anhang berichtet � nicht rccht motiviert
-� über eine auf der lateinischen Sprache basierende, vom Verfasser
erfundene Weltsprache ,,Li«gva pe--t�ect«, die er angelegentlichst empfiehlt.

G.
Klein-Nelli ,,ootn heiligen Gott«, das Venchen des aller-

heiligsten Sakramentes. Frei nach dem Englischen bearbeitet von
P. Hildebrand Bihlmeyer O. s. B. in Beurou. Mit einem
Titelbild in Farbendruck. Zweite, unveränderte Auflage. (6. bis
10. Tausend.) 120 (XVl u. 96 S.). Freiburg 1912, Herderfche Ver-
lagshandlung. Kart. 80 Pf. �� Klein-Nelli, ein irifches vierjährige-S
Waisenkind (f 1908) ist ein Wunderkind ganz eigener und höherer
Art. Ein tiefes Verständnis, ja ein fast intuitives Erfassen der Gegen-
wart Christi im heiligsten Sakramente ist ihr gegeben. So durfte sie,
eben vier Jahre alt, die erste heilige Kommunion empfangen. Neben
dieser außerordentlichen religiösen Reife finden fiel) im Leben Nellis Züge
von rührender lindlicher Naivität; sie war wirklich ein Kind geblieben.
Das Büchlein kann bei der Vorbereitung des Kindes auf die erste
heilige Kommunion gut Verwendung finden. Gr.

Miinncrnpvstolnt« (Kernfrage der Männerseelsorge.) Von
l)--. Hermaun Sträter, Pfarrer von St. Joseph in Erefeld. Ver-
mehrte, und mit einem Nachwort versehene Auflage. Zweifarb. Druck,
kl. 80. Bui«;on F- Bercker, Kevelaer. Preis 25 Pf. � Vorstehend
genanntes Büchlein wurde in Wien seitens der hochwiirdigen Herren
Patres Jos. Hättenschwiller S. .l. nnd Bonaventnra 0. P--aecl. für
die Männerseelsorge sehr empfohlen. Der letztere Redner ntachte ebenfalls
in der Männerversamntluug des Caritastages in Nürnberg
empfehlend auf das »Männerapostolat« aufmerksam. Seit dem erst-
maligen Erscheinen der Broschüre zu Anfang dieses Jahres haben zahl-
reiche Pfarrer das Männerapostolat nach der Anweisung l)1·. Sträters
mit gutem Erfolge eingeführt. Das Büchlein enthält eine Reihe
praktischer Vorschläge, wie die Männer aller Stände allmählich für
den öfteren, wenigstens monatlichen Empfang der hl. Kommunion
gewonnen werden können uttd wird darum auch unsererseits den
Seelsorgsgeistlichen bestens empfohlen.

»Die Mådchettbük1ne«, Monatsschrist fiir Jungfrauenvereine,
weibliche Dilettantenbühnen, Mädcheninstitute, Schulen und Kinder-
gärten. Theaterverlag Val. Höfling, München. Bezugspreis: ganz-
jährig 12 Hefte mit Zustel«lung durch Kreuzband 4,80 Mk., Preis des
einzelnen Heftes 50 Pf. -� Das Abonnenient aus die vorliegende
Monatsschrift, die ihren 2. Jahrgang beginnt, kann wiederum bestens
empfohlen werden.

Der Modernistnns. Dargestellt und gewürdigt von D--. Anton
Gisler, Prof. der Dogmatik. Benziger F- Co, A.-G. Einsiedeln l9k2.
Preis brosch. 6,40 Mk., geb. 7,40 Mk. � Ein überaus verdienstliches,
auf umfassenden! Quellenstudium beruhendes Werk. Das ganze Lehr-
shstem der Modernisten wird geprüft, in seiner Verkehrtheit dargetan
und widerlegt. Im einzelnen werden behandelt: Der Amerikanismus
in Amerika und Europa. � Der Kampf um die Apologetik, die bis-
herige nnd die moderne. ��- Der eigentliche Modernismus (Agnostizis-
mns oder falsche Jdealismus). � Der echte Jdealismus. �� Die mo-
dernistische Jmmanenzlehre in ihrer Unhaltbarkeit an und für sich und
wegen ihrer Folgen. -� Im letzten· Teile des Buches werden ein-
gehend Loifh, Tyrrell und die Modernisten in Deutschland behandelt.
Der Verfasser stellt hier die erfreuliche Tatsache fest, daß zur Zeit des
Erscheinens der Enzyklika ,,Paseencli« an den katholisch-theologischeu
Fakultäten kein Theologe namhaft gemacht werden könne, der in seinen
Werken die Grundlehren der Modernisten vertreten hätte. Wohl aber

fanden sich modernistische Jrrlehren außerhalb dieser Fakultäten. Ihre
Wurzeln erblickt der Verfasser in der liberal-protestantischen Theologie.
Mit Bezug darauf wird das Wort des Protestanten l)1-. Verweyen
zitiert: »Man braucht kein Anhänger der katholischen Glaubenslehreu zu
sein, um die antimodernistischen Bestrebungen in unseren Tagen . .. .
freudig zu begrüßen. Jeder wird dies tun müssen, der auch auf re-
ligiösetn Gebiet konsequente Durchführung der Grundsätze als eine
dringende Forderung erhebt. Liberale Verwaschungspolitik ist hier am
wenigsten heute am Platze, da die Klage der inneren Unwahrhaftigkeit
des religiösen Lebens in seinen iiberkommenen Formen eindringlich« an
unser Ohr tönt. . . . . Modernistifchen Strömungen Tür und Tor
öffnen, würde für die katholifche Kirche eine ungehenere Jnkonfequenz
und allmähliche Selbstvergiftung bedeuten.« Wie wahr dieses Wort ist,
das hat der Verfasser unseres Buches, das wir zu eingehendem Studium
empfehlen, in überzeugender Weise dargetan. Bei dem Umfange des
Werkes (686 Seiten) und der gediegenen Ausstattung ist der Preis ein
durchaus mäßiger.

Die Encharistie nach katholisch« Lehre die notwendige
Nahrung der Seele. Von Emil Springer s. J. Preis 60 Pf.
Paderborn, Bonifazius-Druckerei 1912. � Unser tägliches Brot
gib nns heute. Die Brotbitte nach ihrem eucharistisch»en Sinne.
Von demselben Verfasser und in demselben Verlage erschienen. Preis
1 Mk. � Während das erste Sehriftchen in überzeugender gemein-
verständlicher und zu Herzen gehender Weise die Notwendigkeit des
öfteren Empfanges der hl. Konununion dartut, verteidigt der Verfasser
in der zweiten Schrift mit wissenschaftlichen Gründen die eucharistische
Bedeutung der vierten Vaterunserbitte, um in dem lathol. Volke das
Bewußtsein zu wecken, daß diese Bitte weit mehr ein Gebet um würdigen
und gnadenreichen Kommunionempfang, als ein Erflehen des zeitlichen
Lebensunterhaltes sein solle. Beide Schriften sind sehr geeignet, die
öftere hl. Kommunion zu fördern und segensreich zu gestalten.

Verzeichnis der eingesaudten Rezeusions-Exemplare.
(NB. Alle bei der Reduktion eingehenden Neuigkeiten kathol. Autoren

werden mit genauer Titelangabe in der Reihenfolge, in welcher sie bei uns
einlausen, in diesem Verzeichnis aufgeführt. Die beachtenswertesten der ein-
gesandten Schriften werden in einer der nächsten Nummern besprochen werden.)
Apologetische Vorträge. Herausgegeben vom Volksverein für das

katholifche Deutschland. 1ll. Band. 80. 230 S. M.-Gladbach
1912. Volk-svereins-Verlag. Preis geb. 2 Mk.

Arndt, Dr. A. S. J. Die vollkommene Rette nach den Lehrbestimmungen
des Trideutiner Konzils. 80. 188 S. Paderborn 19l2, Boni-
fazius-Drnckerei. Preis 2,80 Mk.

Aus fernen Landen. Eine Reihe illustrierter Erzählungen für die
Jugend. Bd. I: Lieber Eure Feinde! Eine Erzählung aus den
Maori-Kriegen auf Neuseeland von Jos. Spillmann S. J.
12. Aufl. Preis 80 Pf. Bd. 3: Die Marienkinder. Eine Er-
zählung aus dem Kaukasus von Jos. Spillmann s. .J. 13. Aufl.
80 Pf. Bd. 25: Die Rache des Merzediariers. Eine Erzählung
aus dem Mittelalter von Anton Huonder S. J. 3. Aufl. Preis
I Mk. Freiburg 19l2, Herdersche Verlagsbuchhandlung.

Bauer, Dr. L. Die Forderung einer Weiterbildung der Religion
auf ihre Grundlagen untersucht. (ApologetischeTagessragen Heft12).
80. 106 S. M.-Gladbach l912, Volksvereins-Verlag. Preis
1,20 Mk.

Bnntneister, Dr. A. Die Ethik des Pastor Hermae. 80. V! u.
145 S. Freiburg 19l2, Herdersche Verlagshandlung. Preis 3 Mk.

Beefz, Friedr. Ave Iesn. Katholisches Gebetbüchlein für alle Stände.
Mit 17 farbigen Bildern. 240 (lV u. 324 S.). Freiburg 1912,
Herdersche Verlagshandlnng. 2 Mk. und höher, je nach dem
Einband.
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Beßmer, Jul. s. J. Philosophie und Theologie des Modernisnms
Eine Erklärung des Lehrgehaltes der Enzyklika ,,Paseeudi«, des
Dekretes Lan-ieutabili und des Eides wider den Modernisums.
80. X1l u 6l2S. Freiburg 1912, Herdersche Verlagsbuchhandlung.
7 Mk.; geb. in Leinen 8 Mk.

Dreher, Dr. Th., Domkapitular. Katholische Elementarkatecheseu.
Dritter Teil: Die Gnadenmittel. Fiinfte, vermehrte Anflage. 80.
1V. u. l54 S. Freiburg 1912, Herdersche Verlagshandluug.
1,50 Mk.; geb. in Leinw. 1,90 Mk.

Dt"vight, W. Das Himmelsbrot Ermahnungen zum öfteren Empfang
der hl. Kommunion. 80. Vl11 u. 182 S. Freiburg l9l2,
Herdersche Verlagshandluug. 2 Mk.; geb. in Leinwand 2,80 Mk.

Endet«, Anton. Karzer Abriß der Katechetik ftir theologische und
pädagogische Lehranstalten. 3.n. 4. verb. Aufl. 80. 6l S. Frei-
burg 19i2, Herdersche Verlagshandluug. Geb. l Mk.

Gonon, A. Betrachtungen über drei Ablaß-Gebetchen. 160. 78 S.
Jnnsbruck, Fel. Rauch. Preis 50 Pf.

Gfpnnn, l)k. Joh. Chr. Im Geiste des st�irchenjahres. Religiöse
Essoys siir ii�atholiken aller Stände. 160. 127 S. Einsiedeln,
Verlagsanstalt Benziger. Preis geb. in Leinwand 1,60 Mk.

Gt·ifat«, Hat«ltnnnn s. J. Luther.  Band. Am Ende der Bahn. �-
Rückblicke. Erste und zweite Anflage. 80. xV1I,1l08 S. Frei.
burg 19l2, Herdersche Verlagsbuchhandlung. Preis 18,60 Mk;
geb. 20,40 Mk.

Die Jugend. Vorträge für Jugendvereine. Herausgegeben vom Volks-
volksverein für das kath. Deutschland. Zweites Heft: Staats- nnd
Gemeindeleben. gr. so. 158 S. M.kGladbach 19l2, Volks-
vereins-Verlag. Preis 1 Mk.

Die Kali)olifchen 2iJiissioncn. Jllnstrierte Monatsschrift. 41. Jahr-
gang 19l2J13. Nr. l Oktober 1912. Preis pro Jahrgang von
12 Nummern 5 Mk.

Wilhelm E-manuel Freiherr von .Ketteler. Ein Lebeusbitd von
Karl Koth S. J. Mit einem Geleitswort von Graf Droste zu
Vischering. Mit 29 Abbildungen. 80. X1l n. 276 S. Freiburg
l912, Herdersche Verlagsb1uhhaudlnug. Preis 3 Mk; geb. in
Leinwand 3,60 Mk.

Klitnke, Friedr. s. J. Monistische Einheitsbestrebungen und katholische
Weltanschauung. 80. 1V u. 26 S. Freiburg 1912, Herdersche
Verlagshandluug. Preis 40 Pf.

Lcinz, 1)r. Anton, Militär-Oberpfarrer. Ansprachen für christliche
Müttervereine. Zweite, verbesserte Anflage. 80 (Vlll u. 236 S.).
Freiburg 19l2, Herdersche Verlagshandluug. 2,80 Mk.; geb. in
Leinwand 3,60 Mk.

Ludwig von Gt«annda« Gebet und Betrachtung. Aus dem Spanischen
übersetzt von Dr. piiil. theol. Jakob Eifer, Professor am Priester-
seminar zu Trier. 2 Biindchen. 120 (Xl«11 u. 990 S.). Freiburg
1912, Herdersche Verlagshandluug. 7,40 Mk.; geb. in Kunst-
leder 9 Mk.

von Ruville, Albert, Univ.-Professor. Der Goldgruud der Welt-
geschichte. Zur Wiedergeburt katholischer Geschichtschreibnng. so.
XIV u. 236 S. Freiburg 1912, Herdersche Verlagshandluug.
Preis 2,40 Mk.; geb. in Leinen 3,20 Mk.

von Sogar, Griifin. Erinnerungen eines Esels. Nach dem Fran-
zösischeu. Mit Holzschnitten. Vierte, verbesserte Anflage. 80(Vlll
u. 242 S.)· Freiburg 1912, Herdersche Verlagshandluug. 2 Mk.;
geb. in Leinwand 2,40 Mk.

Thglhofer, Dr. Valentin, weiland Päpstl. Hauspriilat und Professor
der Theologie in Eichstätt. Handbuch der katholischen Liturgik.
Zweite, völlig umgearbeitete und vervollständigte Auflage von
Dr. Ludwig Eisenhofer, Professor der Theologie am bischöflichen

Lt)zeum in Eichstätt. (TheologischeBibliothek.) Zwei Bande. gr.80
(XXll u. 1392 S.). Freiburg 1912, Herdersche Verlagshandluug.
20 Mk.; geb. in Leinwand 23 Mk.

Theis, Dr. Juli. Sumerisches im Alten Testament. 80. 45 S.
Trier 1912. Preis 1,50 Mk.

JtIersoual-Uacyruhten.
Anftellungen und Befiirderungen.

Versetzt wurden: Kaplan Jos es Okrent in Nanen als I. Kaplan
in Rhbnik; Weltpriester Dominikus Met;.ner in Breslau als Kaplan
in Oltaschin; Pfarradmiuistrator Franz Drosdek in Konstadt als
Pfarrer daselbst; St�aplan Friedrich Hasf a in Rhbnik als Kaplan in
Ratten; Pfarrer Franz Starker in Hennnersdorf als solcher in
Margareth; Weltpriester Leo Brisch in Radzionkau als zeitweiliger
Adnnnistrator in Jendryssek; Kaplan Siemens in Berlin als solcher
bei St. Sebastian daselbst; Kaplan JosefZolondek in Lonfchnik als
Pfarradministrator daselbst; Pfarrer Hugo Ende in Lichtenberg als
solcher in Leuppusch; si�aplan Johannes Gladisch in Gleiwitz als
solcher in Nicolai OS.

Gestorben.
(J0uk�0oc1eruti0 Latini! tnu·i0r.

Am 7. Oktober starb der einer. Pfarrer Herr A lfred Gr oeuonw
in Oppeln. le. i. p. � Als Sodale wurde aufgenonnnen Herr Pfarrer
Alfons Haase in Oppau.

Milde Gaben.
Vom 13. September bis 1l. Oktober 1912.

Werk der hl. Kindheit. Goolow durch H. Pf. Merkel inkl. zur
Loskaufung von zwei Heideukinderu 100 Mk., Nhbnik durch H. Kapl.
Lannnich 200 Mk., Kreuzburg durch H. Kapl. Plonka 90 Mk., Breslau
durch d. Bistumshauptkafse l28l),75 Mk., goheulinde durch d. Pfarr-
amt 150 Mk., Langenbielan durch H. Kapl. chubert 150 Mk., St«önigs-
hütte Burg)  .5g�tiraLtl1f1es Czaja vor; Fan1ili;jgiot1()Fk  zur LosdkaucLutE)geines ei en in es arie zu tan en 52 » ro ramseu ur ..
Pf. Recha»pro ne--isquo 252,32 Mk., Breslau St; Matthias durch
Ht.dPsE. tEg?tchgel inkl. fzt1r45åo-s9k)g;1f1i?;1igsvo:k zwtei LHeg)etszgFni()Eert1stJoseifit a art a u an en ., o no an ur . . ru ««n1 .
zur Loskaufungzeines Heideukindes Antouiits zu tai1feu pro un-isque
22,25 Mk» Königshütte Hedtoigs-Pfarrei durch H. Kapl. Poinke 97 Mk»
FieStk11ia;11?)viltz durch H. A8�?eapl.JMc1;cl)erski C;5 Mk., JärischauHdurch H.. . ap. igert 63.05 k., --rei ur i. chl. durch . Pf.. ofsmannpro un-is«quo 35»Mk.. Berlin durch ?H. Erzpr. R1ihati«i)h inkl. zur Los-
Laup1;1gcf1tgsPHe3enk31desNFra5gz zu taufen 21,50 Mk.,M(t;?ce?å1igl)nt1s-or ur s. . . ara 5 » reslau Ungenannt1,50 ., u eis-
glolrkf durch Z)a?NPcLar1iaint inkl.f zur Loskaufung von  HCc;idsenkit;)dernons un i ae zu tan en pro un-isque 72 ., otiz urch
H. Lehrer Perl Z; Mk» P·ilgramsd»orf durch  Pf. Larose zur Los-
kaufung von zwei Heidenk1nderu Karl Dcony ins und El1sabeth zu
taufen 42 Mk., Puschkau durch H. Pf. Bogedain 35 Mk., Rohnslock
durch H. Pf. Goebel 7,80»Mk., Altwasser durch H. Knratus Pabel
pro un-1sque 38· Mk., Bu1akow, Krz»Zabrze durch  K»apl. Ernst
l30 Mk., Kamnig durch H. l)r. Schonfelder 3 Mk., nbltnttz durch
das Pfarramt 72,50 Mk., Nenwalde durch H. Pf. Laake 100 Mk» Peter-
witz durch H. Pf. Wotzka 34,75 Mk., Soßnit.ka durch H. Pf. Balton
90,55 Mk» Neu-Altmannsdorf durch H. Pf. Weber inkl. zur Los-
kausung von zwei Heidenkindern Wendelin und Georg zu taufen pro
ur--isqne 54 Mk.

Gott bezahl�st A. San1bale.

Hierzu je eine Beilage von der Allgemeinen Verlags-gesellfcha t in Berlin, Herdersc3Fn Vcrlagsl1audlnug in Frei-
lmrg und Friedrich Punkt in egeusbnrg.

Druckfehler-Berichtigung.
In der vorigen Nummer des Pastoralblattes muß es Seite l43

in der Rezenstou des Bachschen Büchleins: ,,Monatstag und Jahr des
zoldesd Christi« statt ,,des jüdischen Kalenders« heißen: ,,des julischen
a en ers«. .

� Verlag von G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau. � Druck von R. Nischkowsky in Breslau.




